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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Folgenden finden Sie unsere Einwendungen gegen den geplanten Steinbruch 

am Rauhenberg bei Wiesent. 

 

Als Bürgerinitiative vertreten wir die Interessen mehrerer hundert Mitbürger vor 

Ort und der 11.275 Unterzeichner der Unterschriftenliste zum Erhalt des 

Thiergartens als kulturhistorisches Erbe und Naturensemble aus dem Jahre 

1813. 

 

Wir bitten Sie deshalb, unsere vorgetragenen Einsprüche in gebührendem Maße 

zu würdigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Paul Wiethaler     Thomas Herbrig 

Sprecher BI-Thiergarten   Sprecher BI-Thiergarten  
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Themenbereich 1 
 

 

Öffentliches Interesse, 

Nutzen und Folgen 
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Allgemeines öffentliches Interesse 

 

Das allgemeine öffentliche Interesse für den Erhalt des Landschaftsschutz-

gebiets Fürstlicher Thiergarten und damit gegen die Errichtung eines 

Steinbruchs in diesem Gebiet wurde mit der Unterschriftensammlung der 

Bürgerinitiative Schutz unseres einmaligen Thiergartens zwischen 

Walhalla und Nepal-Himalaya-Pavillon in Stadt und Landkreis Regensburg 

mehr als hinreichend dokumentiert. 

 

11.275 Bürger haben mit folgendem Wortlaut per Unterschrift ihr allgemeines 

öffentliches Interesse zum Thema Erhalt des Thiergartens bekundet... 

 

„Wir sagen ja zum Erhalt des im Jahre 1813 angelegten Thierparks in seiner 

Ruhe, seiner gegenwärtigen Beschaffenheit und imposanten Größe von 2.800 ha 

und 32 km Umfang. Der Thiergarten ist einzigartig in Deutschlands 

gewachsener Kulturlandschaft, einzigartig in seinem Natur- und Erholungsraum 

und absolut schützenswert. Wir fordern einen erhöhten Schutz unseres 

wertvollen Naherholungsgebietes Thiergarten, eingebettet zwischen den Orten 

Sulzbach, Altenthann, Frauenzell, Wiesent und Bach. Unser aller Lebensqualität 

steht wesentlich höher als privatwirtschaftliche Einzelinteressen. Wir sagen ganz 

klar Nein zu einem Steinbruch im Landschaftsschutzgebiet.“ 

 

Dem gegenüber steht die Behauptung des Antragstellers, dass ein allgemeines 

öffentliches Interesse für den Granitabbau bestehe. Tatsächlich entbehrt diese 

Behauptung jeglicher Grundlage. Sie ist rein privatwirtschaftlich motiviert durch 

die Einzelinteressen des Antragstellers Herrn Robert Fahrner und dem Gestatter 

und Eigentümer des Thiergarten Herrn Albert Fürst von Thurn und Taxis. 

 

Im Themenbereich 2 - Wirtschaftlichkeit finden Sie genauere Informationen 

zu diesem Sachverhalt. 

 

Wir stellen somit fest, dass für das Vorhaben im Thiergarten, einen Steinbruch 

zu errichten, nur zwei private Einzelinteressen stehen. Wir stellen weiter fest, 

dass das allgemeine öffentliche Interesse, wie oben dokumentiert, dieses 

Vorhaben in seiner Gänze ablehnt. 
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Die vom Antragsteller vorgetragenen Gründe für das allgemeine öffentliche 

Interesse, dass die Region noch einen Steinbruch brauche, greifen nicht. 

 

Es gab, gibt und wird nie einen Engpaß für Granit im Regensburger Raum geben. 

Die bereits jetzt reichlich ausgewiesenen Vorrangflächen im nahen Vorwald von 

ca. 1.000 Hektar und über 700 Hektar Vorbehaltsflächen beweisen diesen 

Sachverhalt. Lesen Sie hierzu bitte die entsprechenden Veröffentlichungen im 

Internet. 

 

Dass hier im Antrag auf befristete Befreiung aus dem Landschaftsschutzgebiet 

vom Anwalt des Antragstellers ein öffentliches Interesse hergeleitet wird, grenzt 

an eine Ignoranz des von uns tatsächlich festgestellten öffentlichen Interesses 

an der Erhaltung des Thiergartens für uns und unsere Kindeskinder. 

 

Wir beantragen deshalb, diesen Sachverhalt nun im Genehmigungsverfahren 

entsprechend zu würdigen. 
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Ökonomischer Nutzen 

  

• Das Vorhaben hat keinerlei gemeinwirtschaftliche Bedeutung 

• Es dient nur Einzelinteressen zweier Privatparteien 

• Es entstehen dadurch keine neuen Arbeitsplätze 

• Es dient keinem Allgemeinzweck 

 

 

Ökologische und gesellschaftliche Folgen 

 

• Das Vorhaben erfordert die Rodung von über 13 Hektar Wald 

• Dies sind über 130.000 m2 wertvoller Zukunftswald 

• Das Vorhaben würde die Flora und Fauna im Abbaugebiet zerstören 

• Granit dient in großen Mengen als versiegelnder Bodendecker in Gärten 

• Diese Verwendung ist bereits jetzt teilweise gesetzlich verboten 

• Ein Steinbruch würde die Gesundheit der Anwohner bedrohen 

• Ein Steinbruch wäre für den Nepal Himalaya Parks existenzbedrohend 

• Die Eintrittsgelder des Parks fördern weltweite Hilfsprojekte 

• Der finanzielle Nutzen weniger gefährdet somit die Gesundheit und das 

Wohlbefinden vieler. 
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Themenbereich 2 
 

 

Wirtschaftlichkeit 
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Wirtschaftliche Betrachtung des Vorhabens 

 

Allein die drei großen schon vorhandenen Granitsteinbrüche in Nittenau, Roding 

und Steinach produzierten bereits jetzt insgesamt mindestens sechs Millionen 

Tonnen pro Jahr. 

 

Der Antragsteller plant den Abbau von jährlich 200.000 Tonnen Granit. Dies 

wären nur etwas mehr als 3 Prozent der bereits jetzt abgebauten Menge. Der 

Beitrag für die Rohstoffversorgung  wäre also verschwindend gering.  

 

Die Vorbehaltsflächen der vorhandenen Steinbrüche sichern den Bedarf auf 

Jahrzehnte hinaus. Es gibt somit bei Granit definitiv keinen Materialnotstand und 

folglich auch keinen aktuellen Handlungsbedarf. Im Gegenteil, es herrscht ein 

Überangebot vor. 

 

Es gibt somit weder bezüglich der Abbaumenge noch der Versorgungs-sicherheit 

eine Notwendigkeit für das Vorhaben. Es ist deshalb aus unserer Sicht 

gesamtwirtschaftlich schlicht überflüssig. 

 

Auch das Argument der kürzeren Transportwege greift bei einer genaueren 

Betrachtung nicht. Der Markt regelt das Angebot, die Nachfrage und somit den 

Preis. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Abbaumenge auf 

kurzem Wege nur nach Regensburg geliefert würde. 

 

Der Antragsteller muss im Gegensatz zu den Mitbewerbern für jede Tonne Granit 

einen erheblichen Obolus als Gewinnbeteiligung an Albert Fürst von Thurn und 

Taxis, den Gestatter und Eigentümer des geplanten Abbaugebietes, zahlen. 

 

Dieser Fakt hebt den Preis seines Produktes und macht das Material nur für seine 

eigenen Baustellen, die sich in ganz Bayern befinden, wirtschaftlich. 

 

Diese eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten führen wiederum zu teils sehr 

weiten Transportwegen bis nach München und weiter. 
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Neben den weiten Transportwegen kommt gemäß den Vorgaben des ROV 

folgender Faktor hinzu ... dort ist eindeutig festgelegt, dass im geplanten 

Abbaugebiet kein ortsfremdes Material abgelagert werden darf. 

 

Im Umkehrschluß ergibt sich für den Antragsteller daraus  automatisch das 

Problem, dass 50 Prozent aller Fahrten somit völlig unwirtschaftliche Leerfahrten 

wären. 

 

Für die Mitbewerber gilt dieser wirtschaftliche Nachteil nicht, da sie den Granit 

nach Regensburg und Umgebung liefern und nicht recycelbares Material und 

unbelasteten Aushub direkt von den Baustellen wieder mit in die Steinbrüche 

zur Deponie bringen. Außerdem werden Sand und Kies aus dem Donautal für die 

Betonmischwerke im Bayerischen Wald von mehreren 100.000 Tonnen aus 

Ermangelung eines regionalen Kiesvorkommens auf der Rückfahrt geliefert. 

 

Aufgrund dieser Tatsachen und unter Berücksichtigung der Auflagen des ROV 

fällt die gesamte CO2 - Bilanz negativ aus. Ein  volkswirtschaftlicher Nutzen für 

die Allgemeinheit ist nicht zu erkennen und entfällt somit als Argument.  
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Die Problematik der Haldenwirtschaft 

 

Insgesamt würden bei dem Vorhaben 385.000 m³, also ca. 1.000.000 Tonnen 

unbrauchbarer Abraum anfallen. Das sind 20 % des geplanten Fördervolumens 

von ca. 5.000.000 Tonnen. 

 

Der Grund für diese gigantische Menge an Abraum ist, dass das eigentliche 

Material, der Granit, erst in mehreren Metern Tiefe zu Tage tritt und von 

oberflächlichem Material bedeckt ist, das zuvor abgetragen werden muss. 

 

Um diesen extremen Abraummassen eine noch halbwegs sinnvolle Bedeutung 

zu verleihen, soll ein Teil der Halden als Schutzwälle mit zweifelhaftem Nutzen 

dienen. Fakt ist, dass diese die Umgebung auch nicht vor Lärm und Staub 

schützen würden. 

 

Vielmehr würden durch das permanent notwendige Umschichten der Abraum-

halden innerhalb des geplanten Abbaugebietes weitere Emissionen entstehen. 
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Der Weg des Granits in die Gärten des Grauens 
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Weiterführende Links 

 

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-

garten/trends-service/trends/23829.html 

https://www.garten-landschaft.de/gaerten-des-grauens/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/trends-service/trends/23829.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/trends-service/trends/23829.html
https://www.garten-landschaft.de/gaerten-des-grauens/
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Themenbereich 3 

 

Lage des Vorhabens im 

Wassereinzugsgebiet 
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Dem Landratsamt Regensburg liegt der Antrag der Gemeinde Wiesent zur 

Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Ammerlohe vor. 
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Nach der erfolgten Genehmigung der Neufestsetzung würde sich der geplante 

Steinbruch direkt im Wassereinzugsgebiet W IIIB befinden. 
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Für ein Wassereinzugsgebiet der Kategorie W IIIB gelten folgende eindeutige 

Verbote, Beschränkungen und Handlungspflichten: 
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Aus diesen Fakten ergibt sich nach unserem Verständnis in 

der Folge ein komplettes Verbot eines Steinbruchs 

im betreffenden Wassereinzugsgebiet. 
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Eingang zum Thiergarten bei Ettersdorf 
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Themenbereich 4 

 

Einfluss des Vorhabens auf das 

Grund- und Trinkwasser 
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Die folgenden Angaben zum strukturellen Aufbau des betroffenen Gebiets 

wurden der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg   

(2019_09_18_StN_WWA.pdf) entnommen. 
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Gemäß der beantragten Erweiterung und Neufestsetzung des Wassereinzugs-

gebiet W IIIB würde sich das geplante Vorhaben direkt in selbigen befinden. 

 

 

 

Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg belegt eindeutig, 

dass es aufgrund von vorhandenen Spalten und Klüften und hydraulischen 

Verbindungen im betreffenden Gestein jederzeit zu Durchsickerungen bis in 

den Grundwasserbereich kommen kann. 
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In den Gutachten des Antragstellers finden sich dazu ebenfalls eindeutige 

Aussagen. 

 

 

 

 

Betreffendes Gutachten: 

Ordner: Unterlagen 2020-11-24 

Ordner: 05 Einleit-Monitoring Konzept Grubenwasser 

Datei: Anlage 5_Einleit- und Monitoringkonzept_Rauhenberg_21102020.pdf 

 

Diese Aussagen belegen einwandfrei, dass …  

• Oberflächenwasser durch die Zusatzzone dem tieferliegenden Kluft 

Grundwasser zufließen kann. 

• kontaminiertes Wasser über vorhandene Kluften hinweg in das 

Grundwasser gelangen kann. 

 

 

Es wird eine Abbautiefe von 40 Meter angestrebt. Die Abbausole würde sich 

somit immer mehr dem Grundwasserbereich annähern.  
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Bereits die folgende Aussage in der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes 

Regensburg (2019_09_18_StN_WWA.pdf) zeigt klar an, dass die Besorgnis einer 

Einbringung von wassergefährdenden Stoffen besteht. 

 

 

 

 

Aus diesen Aussagen und den Vorgaben für ein Wassereinzugsgebiet der 

Kategorie W IIIB ergeben sich folgende Tatsachen … 

 

• Keine Maßnahme kann das Durchsickern in tiefere 

Gesteinsschichten komplett unterbinden. 

• Die direkte Folge wäre eine Kontaminierung des Grund- und 

Trinkwassers der Gemeinde Wiesent. 

• Aufgrund der großen Betriebsfläche ist mit dem Durchsickern von 

wassergebundenen Schadstoffen in das Grundwasser zu rechnen. 

• Ursachen können Sprengstoffrückstände, verdrecktes Tagwasser, 

Maschinenöl und andere betriebsbedingte Schadstoffe sein. 

• Davon unabhängig sind jegliche Baumaßnahmen in einem 

Wassereinzugsgebiet der Kategorie W IIIB generell verboten. 

 

Ein Durchsickern kann realistisch gesehen in 

der Praxis nicht verhindert werden. 

 

Wir beantragen deshalb eine Neubewertung des geplanten Steinbruches im 

Einzugsbereich des Wasserschutzgebietes III b, sobald dieses rechtskräftig 

ausgewiesen ist. 
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Fingerhutwiese am Rauhenberg 

 

 

 

Waldwanderweg beim geplanten Abbaugebiet 
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Themenbereich 5 
 

 

Kontamination des Baches 

Augraben mit einhergehender 

Gefährdung der Gesundheit 
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Ableitung des kontaminierten Abwassers 

 

Der gesamte Abfluss des anfallenden Dreckwassers soll über den Augraben 

erfolgen. Der Augraben fließt in seinem Verlauf durch Ettersdorf und Wiesent. 
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Gefährdung der Gesundheit 

 

Sowohl in Ettersdorf als auch Wiesent fließt der Augraben direkt am 

Kinderspielplatz in Ettersdorf bzw. dem Spielplatz der Volksschule Wörth-

Wiesent vorbei. Viele Kinder spielen deshalb direkt am oder im Augraben!!! 

 

Folgende Aufnahmen zeigen exakt diese Situation. Der Augraben gilt bei den 

Kindern als sehr beliebter Ort zum Spielen. Viele Eltern besuchen auch von  

auswärts den 1979 ausgezeichneten Abenteuerspielplatz mit ihren Kindern. 

 

      

 

Die Ableitung von kontaminiertem Oberflächenwasser aus dem Abbaugebiet 

über diesen Bach bedeutet eine reale Gefahr für die Gesundheit der Anwohner,  

besonders der Kinder. Vor dem Hintergrund von gehäuften 

Starkregenereignissen bekommt das Thema eine sehr grosse Bedeutung, die 

unkalkulierbar wäre. 

 

Eine rein optische Klärung von Schwebstoffen über ein Absetzbecken ist nicht 

zielführend. Auch das angestrebte Monitoring – Konzept wäre irreführend, weil 

die Schadstoffe nicht entfernt werden, sondern nur verdünnt. 

 

Bei einem Ausfall der Pumpen und bei Starkregen würde der gesamte Dreck 

geballt in den Augraben gespült werden und den Bach langsam, aber sicher 

vergiften. 
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Blick auf Ettersdorf und den Rauhenberg … das geplante Abbaugebiet  
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Themenbereich 6 
 

 

Rechtliche Grundlagen 
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Rechtliche Grundlagen 

 

In der Stellungnahme des Landratsamtes / Abteilung Natur- und Umweltschutz 

wird bereits eindeutig darauf hingewiesen, dass das gesamte Vorhaben der 

Schutzordnung des LSG widerspricht.  
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Bundesnaturschutzgesetz § 26 

Landschaftsschutzgebiete 

 

(1) Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in   

denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist 

 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit 

und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des 

Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wild 

lebender Tier- und Pflanzenarten, 

 

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen 

kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder 

 

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 

 

(2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonderer Beachtung des § 5 

Absatz 1 und nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle Handlungen verboten, 

die den Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck 

zuwiderlaufen. 

 

Unserem Verständnis nach enthält diese gesetzliche Vorgabe keinen Passus, der 

einen Ermessensspielraum hinsichtlich einer gewerblichen Nutzung eines 

Landschaftsschutzgebietes bietet. 

 

Insofern ist für uns nicht verständlich, auf welchen rechtlichen Grundlagen das 

Vorhaben insgesamt tragbar sein soll. Wir bitten deshalb um eine genauere 

Definition, worauf sich diese Aussage stützt. 

 

Der als abmildernd vorgeschlagene Aspekt einer Rekultivierung würde für eine 

Bewertung aus unserer Sicht überhaupt erst dann zum Tragen kommen, wenn 

das betreffende Gebiet den Status eines Landschaftsschutzgebietes nicht mehr 

hätte.  
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Der Antragsteller versucht diese Statusänderung durch die Beantragung einer 

vorübergehenden Befreiung des geplanten Abbaugebietes von den Vorgaben der 

Landschaftsschutzgebietsverordnung zu erreichen. 

 

Eine vorübergehende Befreiung wäre unserer Meinung nach aus 

folgenden Gründen gesetzeswidrig: 

 

• Das Landschaftsbild würde dauerhaft und nachhaltig verändert und 

bleibend beschädigt. Das vorherrschende Landschaftsbild ist jetzt der 

Wald ohne unnatürliche Trichtersteinbrüche. 

 

• Der geplante Steinbruch wäre bereits nach wenigen Metern Richtung 

Norden auf dem Wanderweg zur Schopflohe wegen des ansteigenden 

Weges einsehbar. Außerdem wäre er von vielen etwas höher gelegenen 

Bereichen im Thiergarten sichtbar. 

 

• Der geplante Steinbruch würde auch von den vielen Kleinflugzeugen 

aus gesehen und das Satellitenbild würde  die große Wunde im Wald 

dauerhaft sichtbar machen. 

 

• Die besonders zu schützenden Ausgleichs- und Ruhebereiche für die 

Naherholung würden in diesem Bereich zerstört. 

 

• Die ökologische und ästhetische Wirksamkeit der Hochebene an der 

Donaurandspalte wäre verändert. 

 

• Der Naturgenuss wäre mit all dem zu erwartenden Staub, Lärm, Müll 

und Dreck im Wald nicht mehr gegeben. 

 

• Der Zugang zur freien Natur wäre wegen der geplanten Einzäunungen 

versperrt und eine neue Unfallgefahr durch Absturzkanten geschaffen. 

 

• Der allseits beliebte Kurzwanderweg „Alte Rauhenberg - Straße“ würde 

für immer verschwinden. 

 

• Die Zuwegung geplanter Steinbruch – R 42 wäre für Erholungssuchende 

aufgrund der vielen LKW und der Unübersichtlichkeit der Strecke eine 

ständige Unfallgefahr. 
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• Das zusammenhängende Waldgebiet wäre „wie ein Kuchen“ 

angeschnitten und nicht mehr für die Erholung geeignet. Im Norden die 

öffentliche Zufahrt, im Westen die große Forststraße, im Osten die 

Kreisstraße R 42 und im Süden die Ortschaften und die Autobahn A3. 

 

 

 

 

• Die direkt betroffene rote Fläche plus die angrenzenden verstaubten und 

verlärmten Straßenbereiche machen vorsichtig geschätzt bereits 1,5 km² 

und somit ca. 5% des umzäunten Thiergartens aus. 

 

• Dies stellt einen erheblichen Eingriff in die Qualität des Erholungswertes 

des gesamten Waldgebietes dar. 

 

• Der gültige Regionalplan sieht jedoch ausdrücklich das gesamte 

zusammenhängende Waldgebiet im Forstmühler Forst als Ruhe- und 

Erholungsbereich für die Bevölkerung vor. 
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• Die Menge an möglichem Abbaumaterial und die Erfahrungen bei 

anderen Steinbrüchen zeigen, dass von einer Beendigung des Vorhabens 

nach Ablauf der aktuell beantragten Laufzeit realistisch gesehen nicht 

ausgegangen werden kann. 

 

Aus diesen Gründen wäre eine dauerhafte Herausnahme die ehrliche Variante, 

da das Plangebiet den Status Quo eines Waldes nicht mehr bekommen könnte, 

unabhängig davon, welche Abbauzeiten im Raum stehen. 

 

Auch Rekultivierungen sind Veränderungen, die den Charakter des Gebietes 

verändern und neu definieren würden … und dies erst in einem nicht absehbaren 

Zeitraum. So oder so widerspricht das Vorhaben der gültigen Verordnung über 

Landschafsschutzgebiete von 1989. 

 

Genauere Infos, die diese Abschätzung untermauern, sind im Themenbereich 

Beantragte Gesamtlaufzeit aufgeführt. 
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Themenbereich 7 
 

 

Kulturhistorische Bedeutung 

des Thiergartens 
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Kulturhistorische Bedeutung 

 

Wir weisen an dieser Stelle nochmals eindringlich auf die kulturhistorische 

Bedeutung des „Fürstlichen Thiergartens“ im Landschaftsschutzgebiet 

Forstmühler Forst hin. 

 

Der „Fürstliche Thiergarten“ wurde 1813 von den Fürsten derer von Thurn und 

Taxis als Jagdwald eingezäunt. Seit dieser Zeit hat hier nur Forstwirtschaft und 

Jagdausübung stattgefunden. 

 

Es gibt dort keine Gebäude außer den historischen Jagdhäusern Aschenbrenner 

Marter, Steinbuckl und Scherbatzen. 

 

 

 

Dies ist ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal des Thiergartens … ein 

über 200 Jahre gewachsenes Kultur- und Naturerbe zugleich. 

 

Wir alle sollten diesen Wert zu schätzen wissen und deshalb gehört dieses Erbe 

wie die Regensburger Altstadt mit Stadtamhof unter Ensembleschutz gestellt, 

damit es auch unsere Kinder und Kindeskinder noch so genießen können wie wir 
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jetzt. Und deshalb beantragen wir im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

den Ensembleschutz für den Thiergarten mit seiner Umzäunung. 

 

Im Weiteren berufen wir uns auf die Bayerische Verfassung § 141 und den jedem 

Bürger zugesicherten Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen wie Wasser, 

Boden, Luft und den freien Zugang zu Wald, Flur und Bergweide. 

 

 

 

Der Ressource Wald kommt im 21. Jahrhundert eine besondere Bedeutung zu. 

Er ist Sauerstoffproduzent, Luftreiniger, Wasserspeicher und Bodenstabilisator 

zugleich und muss geschont werden. Wir dürfen nicht dem Beispiel der 

Abholzung des brasilianischen Urwaldes folgen. 
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Rauhenbergstrasse mit Blick zum Totenkopf 

 

 

 

Ruhebereich im Nepal-Himalaya-Park 
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Themenbereich 8 
 

 

Waldbrandgefahr 
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Waldbrandgefahr 

 

Von dem Vorhaben geht aus unserer Sicht aufgrund der besonderen Lage die 

große Gefahr eines Waldbrandes aus. Ein Waldbrand würde das Leben vieler 

Anwohner und der im betreffenden Waldgebiet lebenden Tiere täglich über 

Jahrzehnte hinweg gefährden. 

 

Der folgende Artikel zeigt, wie schnell es in einem Steinbruch zu einem Brand 

kommen kann. In diesem Fall wurde der Brand durch eine Förderanlage 

verursacht. Bagger, LKW und andere technische Einrichtung oder brennbare 

Betriebsstoffe können ebenso die Ursache eines Brandes sein. 

 

Die Feuerwehr konnte in diesem Fall den Steinbruch gut erreichen und schnell 

eingreifen, was Schlimmeres verhindert hat. 

 

 

 

Wie würde sich die Situation bei einem identischen Brand im geplanten 

Steinbruch darstellen, der nicht gut und schnell erreichbar ist? 
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Die vor einiger Zeit im Thiergarten durchgeführte Brandschutzübung kann aus 

unserer Sicht nicht als Referenz für einen realen Brand genutzt werden. Hier 

wurde von einem Szenario ausgegangen, bei dem der Brandherd sofort bemerkt 

und dann theoretisch gelöscht wurde. 

 

Dieser Hinweis soll die Leistung unserer Feuerwehr in keiner Weise schmälern! 

 

Es ist uns sehr wichtig, dies ausdrücklich zu betonen und wir sind mehr als 

dankbar, dass es Menschen gibt, die für die Brandbekämpfung ihr eigenes Leben 

riskieren, um das anderer zu retten. 

 

Wir befürchten jedoch, dass sich die Situation bei einem realen Brand nicht 

kontrollieren lassen würde. Ursachen hierfür wären aus unserer Sicht fehlendes 

Löschwasser, die Größe und Ursache des Brandes und vor allem eine über 

längere Zeit unbemerkte Ausbreitung. 

 

Besonders in den Sommermonaten ist zu befürchten, dass das geplante 

Absetzbecken mit 100 m³ schnell austrocknen würde. Es kann somit absolut 

nicht sichergestellt werden, dass dieses als Quelle für Löschwasser vorgesehene 

Becken immer gut gefüllt wäre. Was dann? Außerdem würde bei einem Brand 

das kontaminierte Dreckwasser weiträumig in den Wald verteilt. 

 

Die gesamte Situation ist aufgrund der über einen Kilometer tiefen Lage des 

Vorhabens inmitten eines ausgedehnten Waldgebiets ohne Zugang über eine 

richtige Straße, ohne Anschluß an eine Wasser- oder Stromversorgung in keiner 

Weise mit einem üblichen Steinbruch, der über eine gute Verkehrs- und 

Infrastrukturanbindung verfügt, vergleichbar. 

 

Aufgrund des Unterbodens aus Granit kann der Wald in diesem Gebiet zudem 

kaum Wasser speichern und trocknet in den Sommermonaten extrem stark aus. 

Die Höhenlage und die damit einhergehenden Winde begünstigen die 

Austrocknung des Bodens und Waldes und damit die Gefahr eines Brandes noch 

mehr. 
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Waldbrandgefahr durch den Steinbruchbetrieb 

 

Auf dem Betriebsgelände des geplanten Steinbruchs kann es durch viele 

Ursachen zu einem Brand kommen, der sich aufgrund der Lage inmitten eines 

schlecht zugänglichen Waldgebiets schnell zu einem Waldbrand ausbreiten 

würde … 

 

• Brand und Funkenflug durch überhitzte Maschinen (siehe Zeitungsartikel) 

• Weggeworfene Zigaretten, Dosen oder Glasflaschen 

• Entzündliche Materialien wie Maschinenöl, Treibstoff usw. 

• Funkenflug durch die Sprengungen 

• Unfall bei dem Transport von 14 Tonnen Sprengstoff alle 2 Wochen 

 

Im Gutachten Schalltechnisches Gutachten / hoock farny ingenieure wird bereits 

darauf hingewiesen, dass auf dem Betriebsgelände auch Dieselaggregate und 

Schweißapparate zum Einsatz kommen sollen. Für den Betrieb der Aggregate 

soll vermutlich Dieseltreibstoff vor Ort gelagert werden … dies sind weitere große 

Gefahrenquellen für einen Waldbrand. 

 

 

 



 
46 

 

Infos zur Lage und Infrastruktur 

 

 

• Das Vorhaben würde einen Kilometer tief mitten im Wald liegen 

 

• Das Gebiet verfügt über keine Wasserversorgung 

 

• Es gibt keine Anbindung an das Stromnetz 

 

• Es existiert keine asphaltierte Zufahrt 

 

• Der geplante Transportweg ist über einen Kilometer lang 

 

• Es handelt sich um einen unbefestigten, hügeligen Waldweg 

 

• Durch die geringe Breite kann dieser nur einspurig befahren werden 

 

• Deshalb sind Parkbuchten für die LKW notwendig 

 

• 150 bis 200 LKW sollen diesen Weg täglich nutzen 
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Die folgenden Bilder zeigen den Waldweg für den geplanten Transport  … 
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Waldbrand durch weggeworfene Gegenstände 

 

Jede weggeworfene Glasflasche, Glasscherbe, Folie, Feuerzeug oder Dose mit 

chemischen Abfällen kann zu einem Brandherd werden. 

 

Bereits eine einzige achtlos aus einem LKW geworfene Zigarette, 

Glasflasche oder Metalldose kann einen Waldbrand auslösen. 

 

 
 

 

Werden sich alle LKW-Fahrer und auch die Betriebsangehörigen an das geltende 

Rauchverbot in Wäldern halten und keine Gegenstände in den Wald werfen? 

 

Würde dies im schlimmsten Fall “kurz vor Feierabend” passieren, wäre ein über 

lange Zeit unbemerkter und sich schnell ausbreitender Waldbrand die 

unweigerliche Folge. Niemand würde das Feuer bemerken, bevor es sich nicht 

massiv ausgebreitet hat. 

 

Ein unbemerkt entstehender Waldbrand wäre die größte anzunehmende 

Katastrophe. 

 

Wie soll ein Brand gelöscht werden, der durch einen Unfall mit einem oder dem 

Zusammenprall von zwei LKW mitten im ausgetrockneten Wald entsteht? 
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Ein derartiges Horrorszenario mit einem Brand von zwei LKW mit gefüllten 

Kraftstofftanks ist aus unserer Sicht in keiner Weise mit der durchgeführten 

Brandschutzübung vergleichbar. 

 

Auf der gesamten, über einen Kilometer langen Fahrstrecke fehlt zudem 

jeglicher Zugriff auf eine größere Menge an Löschwasser. Wie und womit soll ein 

Brand in diesem Bereich gelöscht werden? 
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Waldbrandgefahr durch wartende LKW 

 

Auf der gesamten, einspurigen Fahrstrecke von über einem Kilometer sind fünf 

Parkbuchten vorgesehen. 

 

 

 

Der Abstand zwischen Parkbucht 1 und 2 beträgt etwa 200 Meter, der Abstand 

zwischen Parkbucht 2 und 3 sogar 300 Meter. 

 

Zwischen diesen Parkbuchten gibt es keine oder eine nur unzureichende 

Sichtverbindung. Es würde somit definitiv zu Begegnungen von LKW auf der 

Fahrstrecke kommen. Bei mindestens 150, vermutlich eher 200 Fahr-

bewegungen pro Arbeitstag ist dies unausweichlich. 

 

In diesem Fall müssen ein oder sogar beide LKW den Weg verlassen und in den 

Wald ausweichen. Eventuell kommt es dort zu einer längeren Standzeit. 

 

Es wird überall darauf hingewiesen, dass von heiß gelaufenen Katalysatoren und 

Auspuffanlagen der Fahrzeuge eine sehr große Waldbrandgefahr ausgeht. 

 

In diesem Fall würde diese Gefahr unzählige Male pro Tag durch ausweichende 

oder sogar abseits der vorgesehenen Parkbuchten wartende LKW entstehen. 
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Lebensgefahr für die Anwohner 

 

Ein Waldbrand würde sich in Richtung Ettersdorf ausbreiten. Aufgrund der 

direkten Lage am südlichen Waldrand wäre Ettersdorf direkt und unmittelbar 

betroffen. 

 

 

 

Ein Waldbrand, der kurz vor Feierabend entsteht, würde vermutlich über längere 

Zeit unbemerkt bleiben und könnte sich über längere Zeit ungehindert 

ausbreiten, bis eine Löschung nicht mehr möglich ist. 

 

Im Hochsommer heizt sich die Luft im Donautal extrem stark auf. Am frühen 

Abend verliert die Sonne langsam an Kraft. In der Folge wollen sich die 

unterschiedlich temperierten Luftmassen ausgleichen. Nun setzen kühle 

Fallwinde mit kalter schwerer Luft aus Richtung Brennberg ein, die die Luft nach 

unten in Richtung Ettersdorf drücken. Dieses Szenario dauert meistens bis 23.00 

Uhr, bis der Ausgleich der heißen Luft aus dem Donautal und der kühlen kalten 

Luft aus dem Vorwald beendet ist.  
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Lebensgefahr für Parkbesucher und Mitarbeiter 

 

Ein Waldbrand würde sich aufgrund der vorherrschenden Windrichtung schnell 

in Richtung des Nepal-Himalaya-Parks ausbreiten. 

 

 

 

Das Übergreifen der Flammen auf das Gelände des Parks samt Bäume, 

Bepflanzungen, Wohnhäuser, Pavillon, Tempel und Pagoden würde bei einem 

Waldbrand eine große Gefahr darstellen. Viele Gebäude bestehen aus Holz. 

 

 

 



 
53 

 

Auf dem Gelände des Parks befinden sich oft über 1.000 Besucher. Die 

Parkplätze sind im Wald unter den Bäumen, oft überfüllt und durch Falschparker 

zugeparkt. Ein Waldbrand würde vermutlich zu einer Panik unter diesen 

Menschen führen. 

 

Wie soll ein Szenario gehandhabt werden, wenn all diese Personen gleichzeitig 

aus dem Park-Gelände zu den Autos strömen und das betroffene Gebiet so 

schnell wie möglich verlassen wollen?  
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Zusammenfassung 

 

Überall wird von Behörden und Feuerwehren gerade in den immer heißer 

werdenden Sommermonaten auf die hohe Waldbrandgefahr hingewiesen. Die 

Bevölkerung wird dazu angehalten, keine Brandquellen zum Beispiel durch 

Zigaretten, Flaschen oder im Wald parkende Autos entstehen zu lassen. 

 

Durch das Vorhaben würde ohne jede Notwendigkeit eine Unzahl an möglichen 

Brandquellen geschaffen werden. An mindestens 200 Arbeitstagen sollen 

mindestens 150 bis 200 LKW durch einen hochgradig brandgefährdeten Wald 

über einen für den Schwerlastverkehr völlig ungeeigneten Weg fahren. 

 

Dies ergibt über 2500 mögliche und völlig unnötige Brandquellen pro Jahr und 

dies für die nächsten Jahrzehnte. 

 

Sollen die Anwohner die nächsten Jahrzehnte in täglicher Angst vor einem 

Waldbrand leben, der Menschenleben kosten kann? Sollen sich die Anwohner 

darauf verlassen, dass mit etwas Glück “schon nichts passieren wird”? 

 

 

Wer übernimmt die Verantwortung und Haftung, wenn es aufgrund eines 

Waldbrandes zu Todesopfern und Schäden an Gebäuden kommt? 

 

 

Aufgrund der real existierenden Risikoquellen durch das Vorhaben beantragen 

wir daher eine Neubewertung der Waldbrandgefahr im Genehmigungsverfahren. 

Es geht um Menschenleben, die durch eine Genehmigung des Steinbruchs, 

dessen Betrieb und der damit verbundenen Transporte jeden Tag gefährdet 

wären! 
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Blick vom Rauhenberg ins Donautal 

  



 
56 

 

 

 

 

 

 

Themenbereich 9  

 

Vorbehaltsgebiet oder 

Vorranggebiet 
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Vorbehaltsgebiet 

 

Das betreffende Gebiet am Rauhenberg wurde von der Regierung der Oberpfalz 

erst am 1. August 2020 rechtskräftig zum Vorbehaltsgebiet für Granitabbau 

erklärt. 

 

Der Antrag der Fa. Fahrner Bau Unternehmung GmbH wurde hingegen bereits 

im Jahr 2018 gestellt. 

 

Im Rahmen des im Jahre 2016 durchgeführten ROV durch die Regierung der 

Oberpfalz wurde die Raumverträglichkeit geprüft. 

 

Das geplante Granitabbaugebiet wurde dann in den Folgejahren durch den 

regionalen Planungsverband Regensburg auf der Grundlage des ROV als 

Vorbehaltsfläche für Granit eingestuft, obwohl bereits bekannt war, dass die 

Gemeinde Wiesent ein höherwertiges allgemeines Interesse wegen der 

Erweiterung des Wassereinzugsgebietes in die Wege geleitet hatte. 

 

Dies ist unserer Meinung nach eine unzulässige Vorgehensweise. 

 

Im Zuge der Fortschreibung des Regionalplanes wurde das Vorbehaltsgebiet 

„Katzengeschrei“ bei Forstmühle aufgehoben und kurzerhand nach Wiesent an 

den „Rauhenberg“ verlegt. Hintergrund waren die Sondierungsbohrungen der 

Fa. Fahrner, die den Standort „Katzengeschrei“ angeblich ausschlossen. Somit 

war der Forderung der Suche nach Alternativstandorten genüge getan. 

 

Beide Flächen liegen im Wald sowie im Landschaftsschutzgebiet und sind 

fragwürdig in Hinsicht auf das geplante Abbauvolumen. Ein echter 

Alternativstandort außerhalb des Landschaftsschutzgebietes und des 

zusammenhängenden Waldgebietes Thiergarten im Forstmühler Forst wurde gar 

nicht erst erwogen. Echte Alternativen sehen anders aus. 

 

Zudem umfaßt der Regionale Planungsverband Regensburg nicht den nahen 

Landkreis Straubing-Bogen mit erheblichen Granitvorkommen. 
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Die Wirtschaftlichkeitsfaktoren können im Themenbereich Wirtschaftlichkeit 

nachgelesen werden. Im Ergebnis aller bisherigen Handlungen haben wir nun 

ein Vorbehaltsgebiet für Granitabbau am Rauhenberg motiviert durch private 

Einzelinteressen. 

 

In den Gutachten und Stellungnahmen wird teilweise auch von 

Vorranggebieten gesprochen, was nicht den Tatsachen entspricht. 

 

Grundsätzlich gilt, dass in Vorbehaltsgebieten alle Belange im öffentlichen 

Interesse vorrangig vor dem gewünschten Nutzungszweck (hier dem 

Granitabbau) zu betrachten sind. Der Granitabbau ist hier nachrangig. 

Trinkwasser ist ein hohes Gut und steht eindeutig über dem Rohstoffabbau. 

Erholung und Ressourcenschutz sind weitere hohe allgemeine Schutzgüter. 

 

Aus dem Antrag auf „Befristete Befreiung von den Vorgaben der LSchGV“ … 

In dieser Entscheidung waren mit 15 von 7.600 ha 0,15 % der Fläche des Landschaftsschutzgebietes 

betroffen, vorliegend sind mit 12 von 55.971,70 ha sogar nur 0,02 % berührt. 

 

Die Betrachtung des Forstmühler Forstes als zusammenhängendes Waldgebiet 

durch seine geschichtliche Entwicklung seit 1813 ist ein Alleinstellungsmerkmal 

und bedarf der isolierten Betrachtung. Mit der eingezäunten Größe von 2.800 

Hektar und einer Herausnahme von 12,3 Hektar ergibt sich ein Wert von 0,44 

% der Fläche, die entfremdet werden soll. Das ist ein weit größerer Wert als die 

einmal genehmigten 0,15 % in einem Landschafsschutzgebiet. 

 

Grundsätzlich ist das Vorgehen des Antragstellers fragwürdig. Nach unserer 

Auffassung ist der Antrag auf befristete Befreiung von den Vorgaben der 

Landsschaftsschutzgebietsverordnung durch den Antragsteller persönlich zu 

unterschreiben. Der Antrag ist nur von einem Fachanwalt und einem Gutachter 

unterschrieben. Hier liegt somit ein Formfehler vor. 

 

Bereits in der Antragsphase hat der Jurist des Antragstellers beim Antrag auf 

Befreiung eine für uns spürbare Drohkulisse aufgebaut, die jeden Leser des 

Textes in die dargelegte Auffassung zwingen soll. Soll hier das Ergebnis in Form 

der Ausbeutung unseres Waldes im Thiergarten mit enormem juristischem Druck 

sichergestellt werden? 
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Generell wird dabei übersehen, dass es immer einer Betrachtung des 

Einzelfalles, der Notwendigkeit und der speziellen Situation vor Ort bedarf. 

 

Die Gemeinde Wiesent, die Gemeinde Brennberg und die Stadt Wörth an der 

Donau haben das geplante Projekt am Rauhenberg abgelehnt. Das ist für sich 

schon wegweisend. 

 

Für uns als mündige Bürger bleibt zu hoffen, dass diese indirekte Beeinflussung 

ohne Wirkung bleibt und von den Sachbearbeitern ignoriert werden kann. 
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Themenbereich 10 
 

 

Artenschutz 
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Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-

schutzgesetz - BNatSchG) § 44 „Vorschriften für besonders geschützte und 

bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten“ bildet den rechtlichen Rahmen für 

alle Belange des Artenschutzes. Diese sind hier strengstens zu beachten. 

 

Gemäß des BNatSchG vom 2009 wurden die Regelungen zum gesetzlichen 

Artenschutz deutlich aufgewertet. Demnach ist es verboten … 

 

• „wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 

zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“ (§ 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG); 

 

• „… wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert“ (§ 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG); 

 

• „Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören“ (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG); 

 

• „wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören“ 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG). 

 

Ein Eingriff zum Beispiel in Form eines Steinbruchs in den vorhandenen Bestand 

ist daher nicht zulässig, wenn die ökologische Funktion der betroffenen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht mehr 

erfüllt werden kann. Dies ist hier gegeben. 
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Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Ausnahmen 

von den Verboten des § 44 nur unter den folgenden Umständen zugelassen 

werden können (§ 45 Abs. 7) … 

 

• zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder 

sonstiger gemeinwirtschaftlicher Schäden 

-> ein gemeinwirtschaftlicher Schaden ist aufgrund vorhandener und 

zumutbarer Alternativen nicht gegeben 

• zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt 

• für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder 

diesen Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen 

Vermehrung. 

• im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, 

einschließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, 

oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt. 

• aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 

Interesses einschließlich solcher sozialen oder wirtschaftlichen Art 

-> ein zwingender wirtschaftlicher Grund ist aufgrund vorhandener und 

zumutbarer Alternativen und der geringen wirtschaftlichen Bedeutung 

des Vorhabens nicht gegeben … Schlußfolgerung siehe nächsten Absatz 

 

Ausnahmen sind nicht zulässig, wenn … 

• es zumutbare Alternativen gibt. 

• sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert. 

-> beide Sachverhalte sind zutreffend 

 

Eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG von den Verboten nach § 44 

BNatSchG kann nur dann gewährt werden, wenn im Einzelfall eine „unzumutbare 

Belastung“ vorliegt -> eine unzumutbare Belastung liegt hier definitiv nicht vor 

 

Das Vorhaben ist nicht zulässig, wenn … 

• Vorkommen planungsrelevanter Arten bekannt oder zu erwarten sind 

und artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des §44 (1) BNatSchG erfüllt 

werden. 
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Wirkfaktoren 

 

Folgende durch das Vorhaben erzeugte Wirkfaktoren werden eindeutig zu 

Beeinträchtigungen führen und müssen daher im Rahmen der artspezifischen 

Betrachtungen berücksichtigt werden: 

 

• Dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch den Steinbruch 

Ein Steinbruch nimmt die Fläche dauerhaft in Anspruch und würde somit 

zu Verbotstatbeständen gemäß § 44 (1) Nr. 3 oder 4 BNatSchG führen. 

• Dauerhafte Entwertung von Habitaten durch die Veränderung der 

Habitat Struktur 

Ein Steinbruch entwertet die betreffenden Habitate dauerhaft und würde 

somit zu einem Verbotstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 

führen. 

• Dauerhafte Störungen  

Die notwendigen Sprengungen und der permanente Betriebslärm würden 

zu dauerhaften Störungen und somit zu Verbotstatbeständen gemäß § 

44 (1) Nr. 2 oder 3 BNatSchG führen. 

• Dauerhafte Individuenverluste  

Dies würde zu Verbotstatbeständen gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

führen. 

 

Das Vorhaben würde zu folgenden massiven und dauerhaften Wirkungen auf 

die Flora und Fauna im betreffenden Gebiet führen … 

• Komplette Rodung des Waldbestandes inklusive Unterholz 

• Komplette Zerstörung von Baumhöhlen 

• Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

• Zerstörung der Vegetation, Bodennestern, Reptiliengelegen, 

Überdauerungsstadien von Tieren (Eier und Larven) 

• Störende akustische Wirkungen durch permanenten Lärm der 

Baumaschinen 

• Störende akustische Wirkungen durch Sprengungen 

• Optische Wirkungen durch Bewegung der Baumaschinen und Personal 

• Mechanische Wirkungen wie Zerquetschen und Verletzen 

• Zielloses Fluchtverhalten mit Todesfolge 

• Vertreibung 

• Optische Wirkungen durch Beleuchtung des Betriebsgeländes und 

bewegte Fahrzeuglichter 
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Das vom Antragsteller in Auftrag gegebene Gutachten LANDSCHAFTS-

PFLEGERISCHER BEGLEITPLAN bestätigt diese durch das Vorhaben erzeugte 

Wirkfaktoren eindeutig … 
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Wirkraum 

 

Durch einen Steinbruch muss von einem kompletten Verlust aller vorhandenen 

Habitatstrukturen ausgegangen werden. 

 

Räumliche Ausdehnung des Wirkraums 

Den bereits betrachteten und untersuchten Wirkraum halten wir besonders 

aufgrund der Reichweite von Sprengungen und des sonstigen Betriebslärms für 

absolut nicht ausreichend. 

 

Dies soll am Beispiel des Schwarzstorches hier anschaulich gemacht werden. Der 

Schwarzstorch ist nur etwa 900 m von der geplanten Abbaustelle entfernt bei 

den Fischweihern hinter Kruckenberg nachgewiesen. 
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Damit sich ein Schwarzstorchenpaar wohlfühlt und sich wie gewünscht 

reproduziert, ist ein ungestörter Lebensraum von mindestens 100 Hektar 

notwendig. Würde das Paar durch Sprengungen und Dauerlärm am Rauhenberg 

gestört werden, ist davon auszugehen, dass es abwandern oder gar ganz aus 

dem Bereich verschwinden würde. 

 

 

 

Auszug aus Wikipedia: 

„Wohl in seinem gesamten Verbreitungsgebiet ist der Schwarzstorch ein scheuer Kulturflüchter, der 

zum Teil äußerst sensibel auf Störungen in seinem Brutgebiet reagiert. Vor allem in den ersten 

Wochen nach der Ankunft im Brutgebiet ist diese Störanfälligkeit sehr ausgeprägt.“  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturfl%C3%BCchter
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Auch die Europäische Wildkatze und der Luchs sind im Thiergarten bereits 

nachgewiesen worden. Beide Tierarten sind durch die Fragmentierung ihrer 

Lebensräume extrem bedroht. 

 

Auszüge aus Wikipedia: 

 

„Europäische Wildkatzen leben vorwiegend in Wäldern. Große Populationen kommen in 

Laubwäldern oder Mischwäldern vor, die von Menschen nicht gestört werden.“ 

 

„Heute ist die Wildkatze vor allem durch Zerschneidung ihres Lebensraumes und Zersiedelung der 

Landschaft bedroht.“ 

                                                                                  

 

Europäische Wildkatze                      Eurasischer Luchs 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mischwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Habitattrennung
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Zeitraum der Betrachtung 

 

Die Zeitspanne der bisherigen Betrachtung ist aus unserer Sicht viel zu kurz 

gewählt. Die Betrachtung erfolgte zum Teil im Jahr 2013. 

 

Wir beantragen deshalb ein qualifiziertes artenschutzrechtliches Gutachten mit 

einem Beobachtungszeitraum von 2 kompletten Vegetationsperioden durch ein 

unabhängiges Büro, so wie es bei anderen Großprojekten üblich ist. 

 

  



 
69 

 

Datengrundlagen 

 

Die folgenden Angaben wurden dem im Auftrag des Antragstellers erstellten 

Gewässerökologischen Gutachten nature concept / Dr. Hanno Voigt 

(Unterlagen 2020-11.24 / 01 Gewässerökol. Gutachten) entnommen... 
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Folgende Quellbereiche bzw. Quellbäche wären gemäß dem Gutachten durch 

das Vorhaben betroffen: 

 

 

 

In den folgenden, betreffenden Tabellen des Gutachtens haben wir alle 

betroffenen Tierarten sowie die jeweilige Einstufung gemäß der Roten Listen zur 

besseren Übersicht mit einem    markiert. 
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72 

 

Wir weisen in diesem Zusammenhang auf die Kategorisierung der Gefährdungen 

für die einzelnen Tierarten hin … 

 

 

 

Angaben gemäß … 

https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Gefahrdungskategorien-1711.html 

  

https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Gefahrdungskategorien-1711.html
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Aus einem weiteren Gutachten, das der Antragsteller in Auftrag gegeben hat, 

geht des Weiteren hervor, dass folgende saP-relevanten Tier- und Pflanzenarten 

ebenfalls direkt auf dem Gebiet des Vorhabens beheimatet sind … 
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Fehlerhaftes Gutachten des Antragstellers 

 

Laut dem vom Antragsteller beauftragen Gutachten zur speziellen artenschutz-

rechtlichen Prüfung (saP) können gewisse Tierarten im betreffenden Gebiet 

ausgeschlossen werden. 

 

 

 

Ordner: Unterlagen 2019-05-06 

Ordner: 17 saP 

Datei: Anhang_17_Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP).pdf 

 

Diese Aussagen sind falsch! 

 

Durch eigene Recherchen im Bereich des Vorhabens konnten wir bereits 

innerhalb kurzer Zeit folgende weitere saP – relevante Tierarten im Sommer 

2020 nachweisen: 

 

• Blauflügelige Ödlandschrecke 

• Trauermantel - Schmetterling 

• Feld-Sandlaufkäfer 
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Folgende Fotos wurden von uns direkt auf dem Gebiet des geplanten Steinbruchs 

aufgenommen und belegen das Vorhandensein dieser Tierarten … 

 

 

Blauflügelige Ödlandschrecke 

 

 

Feld-Sandlaufkäfer 
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Trauermantel 

 

Bei Bedarf können wir weitere Aufnahmen (Fotos und Videos) vorlegen, die das 

Vorkommen direkt im geplanten Abbaugebiet belegen. 

 

 

Auswirkungen auf die vorkommenden Tierarten und deren Schutz 

 

Bei bodenständigen Vorkommen im Eingriffsbereich muss durch die genannten 

Wirkfaktoren von einem Gesamtverlust ausgegangen werden. 

 

Wir weisen deshalb ausdrücklich darauf hin, dass eine vertiefende Prüfung der 

Verbotstatbestände (Verletzung oder Tötung, Störung, Entnahme, 

Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Beschädigung 

bzw. Zerstörung wildlebender Pflanzen, ihrer Entwicklungsformen sowie ihrer 

Standorte) im Rahmen einer Art-für-Art-Betrachtung erforderlich ist, sofern 

Beeinträchtigungen planungsrelevanter Arten nicht ausgeschlossen werden 

können … dies ist hier eindeutig der Fall. 
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Das vom Antragsteller in Auftrag gegebene Gutachten LANDSCHAFTS-

PFLEGERISCHER BEGLEITPLAN belegt folgendes … 

 

• das Vorkommen von Zauneidechsen. 

• das wahrscheinliche Vorkommen der Haselmaus. 

• die im direkten Umfeld liegenden Wasseraustritte mit den angrenzenden 

Bachläufen stellen einen wichtigen Lebensraum für verschiedene Arten wie 

Insekten oder Amphibien dar. 

 

 

 

Ordner: Unterlagen 2020-11-24 

Ordner: Korrektur LPB 

Datei: Anlage 4_LBP_Steinbruch_Fahrner_08062020.pdf 

 

Sofern durch die geplante Beantragung Verbotstatbestände erfüllt werden und 

bestimmte Ausnahme- oder Befreiungsvoraussetzungen nicht gegeben sind (§§ 

44, 45 und 67 BNatSchG), ist das Vorhaben unzulässig.  

 

Hierbei sind für Vogelarten und für die in Anhang IV der europäischen FFH-

Richtlinie geführten, streng geschützten Tier- und Pflanzenarten die Vorgaben 

der Vogelschutzrichtlinie respektive der FFH-Richtlinie zu berücksichtigen. 
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Vorgeschlagene Ausgleichsmaßnahmen 

 

Folgende Maßnahmen und Positionen dieser Maßnahmen wurden vom 

Antragsteller vorgeschlagen... 
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Den Ausgleichspflanzungen würde das Wasser abgegraben werden. 

 

 

 

Diese Maßnahmen sind aus unserer Sicht aufgrund folgender Gründe völlig 

unzureichend bzw. nicht zielführend … 

 

• Der Betrieb würde eine dauerhafte Lärmemission verursachen. 

• Der Wirkraum des Vorhabens wird sich durch die notwendigen 

Sprengungen weit über den eigentlichen Vorhabensraum ausdehnen. 

• Im vorliegenden Fall umfasst der real durch die Sprengungen 

verursachte Wirkraum neben der direkten Fläche des Vorhabens einen 

deutlich größeren Radius. 

• Dies wird zu Auswirkungen führen, die weit über das beantragte 

Gebiet hinausgehen. 

• Die Maßnahmen berücksichtigen in keiner Weise die bodenlebenden 

Tierarten und Pflanzen. 

 

Die bisherige Vorgehensweise entspricht der Stufe II gemäß VV-Artenschutz. In 

diesem Schritt wurden wie gesetzlich vorgeschrieben vom Antragssteller 

entsprechende Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen ausgearbeitet und vorgeschlagen. Diese sind wie erwähnt nicht 

ausreichend. 

 

Deshalb ist aus unserer Sicht eine vertiefende Prüfung der Stufe III nach §45 

(7) BNatSchG notwendig. Wir beantragen zu prüfen, ob die drei 

Ausnahmevoraussetzungen (zwingende Gründe, Alternativlosigkeit, keine 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes) tatsächlich vorliegen. 
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Themenbereich 11 
 

 

Widersprüchliche Angaben zu 

den Betriebszeiten 
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Widersprüchliche Angaben zu Betriebszeiten 

 

Sowohl im Vollzug des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) als auch 

im ROV gibt es die eindeutige Vorgabe des Betriebs von Montag bis Freitag. 
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Der folgende Auszug aus der Webseite der Fahrner Bauunternehmung GmbH 

zum geplanten Steinbruch deutet jedoch klar darauf hin, dass der Betrieb im 

Gegensatz zu den Angaben im Antrag und ROV auch am Samstag geplant ist. 

 

 

 

Zitat: An Sonn- und Feiertagen soll keine Produktion stattfinden. 

Webseite: https://granit-rauhenberg.de/das-vorhaben/   

 

Die real geplanten Betriebszeiten des Steinbruchs widersprechen somit schon 

jetzt den Auflagen des Raumordnungsverfahrens und Angaben des 

Antragstellers. 
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Impressionen aus dem Nepal Himalaya Park 
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Themenbereich 12 
 

 

Beantragte Betriebszeiten 

und Öffnungszeiten des 

Nepal Himalaya Parks 
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Öffnungszeiten des Nepal-Himalaya-Parks 

 

Die geforderten Betriebszeiten des Vorhabens überschneiden sich wochentags 

und am Samstag mit den Öffnungszeiten des Nepal-Himalaya-Parks. 

 

• Im Durchschnitt besuchen über 1100 Personen pro Öffnungstag den 

Park. 

 

• Die Öffnungszeiten des Parks sind von April bis Oktober sonntags, 

montags, jeden ersten Samstag im Monat sowie alle Samstage im 

August. 

 

• An den anderen Wochentagen Dienstag – Freitag ist der Nepal-Himalaya-

Park für gebuchte Führungen durch Reiseunternehmen und 

Veranstaltungen wie geführte Meditationen, Firmenausflüge, Hochzeiten, 

Vereinsfeste, Jubiläen, Schulführungen usw. reserviert.  

 

• Diese Möglichkeit, den Park außerhalb der regulären Öffnungstage für 

Veranstaltungen zu buchen, wird von vielen Interessenten seit Jahren 

rege und oft genutzt wegen der Ruhe und Beschaulichkeit des 

Gartengeländes. 

 

• Mindestens einmal pro Monat gibt es zudem spezielle Schulvormittage. 

 

• Aufgrund der hohen Nachfrage (besonders durch Busunternehmen) plant 

das Team zudem, die Öffnungstage zu erweitern, zum Beispiel mittwochs 

oder donnerstags. 

 

Somit käme es wochentags durchgehend zu erheblichen Überschneidungen der 

Öffnungszeiten des Parks und den beantragten Betriebszeiten des geplanten 

Steinbruchs. 

 

Zudem ist wie bereits im Themenbereich 11 - Widersprüchliche Angaben zu 

den Betriebszeiten beschrieben zu befürchten, dass eine Ausdehnung der 

Betriebszeiten auf inklusive Samstag geplant ist. 
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Themenbereich 13 

 

 

Beantragte Gesamtlaufzeit 
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Fragliche Angaben zur Gesamtlaufzeit 

 

Die beantragte Gesamtbetriebszeit wird mit 25 Jahren angegeben. Wir halten 

diese Aussage angesichts der folgenden Gründe für unglaubhaft.  

 

• Diese Aussage ist die Basis für den Antrag des Antragstellers auf eine 

zeitlich befristete Befreiung aus den Vorgaben der Verordnung über 

Landschaftsschutzgebiete von 1989. 

 

• Die befristete Befreiung könnte dadurch ohne Zustimmung der Kreisräte 

und der betroffenen Gemeinden ausschließlich auf dem Verwaltungsweg 

erfolgen. Den Presseartikeln der vergangenen Jahre ist zu entnehmen, 

dass diese Vorgehensweise die meisten von uns gewählten 

Volksvertreter mißbilligen. Deshalb hat die Verwaltung den Antrag des 

Antragstellers auf eine befristete Befreiung aus nachfolgenden triftigen 

Gründen abzulehnen und in einen Antrag auf Herausnahme 

überzuführen. Ein geordneter öffentlicher Kreistagsbeschluss kann in der 

Folge die sachliche Meinungsvielfalt widerspiegeln und somit für jeden 

Bürger nachvollziehbar machen. 

 

• Uns liegt ein alter Entwurf eines Vorvertrages aus dem Jahr 2012 vor. 

Dort wurde unter anderem die Gewinnbeteiligung von Herrn Albert von 

Thurn und Taxis pro Tonne abgebautem Granit geregelt und die 

Flurnummer 157 Gemarkung Forstmühler Forst, Gemeinde Wiesent, als 

Abbaugebiet festgeschrieben. 

 

• Diese Flurnummer umfasst über 460 Hektar mögliches Abbaugebiet. 

Aktuell sind davon 12,3 Hektar beantragt. 

 

• Eine mündliche Äußerung des damaligen Forstdirektors lautete in etwa  

„ … wir haben für die nächsten 800 bis 1000 Jahre Granit vorrätig“. 

 

• Die beantragte Laufzeit soll aus unserer Sicht dem Projekt einen „grünen 

Anstrich“ verpassen und die Tür öffnen für einen großen Steinbruch und 

weitere gewerbliche Nutzungen wie zum Beispiel Deponie, Mischanlage, 

Zwischenlagern von Baustoffen von Baustellen des Antragstellers usw. 

 

• Außerdem wurde uns im Landratsamt Regensburg im Jahr 2016 die 

rechtliche Vorgehensweise bei derartigen Projekten dargelegt. Zitat: „Es 

ist üblich eine Genehmigung für 25 Jahre auszusprechen. Diese wird auf 
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Antrag dann um 15 weitere Jahre verlängert. Eine weitere Verlängerung 

wird meist nicht gewährt.“ 

 

• Diese Vorgehensweise basiert auf bereits durchgeführten Steinbruch-

projekten im Landkreis wie zum Beispiel dem geschlossenen 

Kalksteinbruch der Fa. Dolomit bei Etterzhausen. Wir haben in diesem 

Zusammenhang von einem alten Kreisrat erfahren, dass speziell der 

Kalksteinbruch in Etterzhausen geschlossen werden mußte, weil von 20 

angrenzenden Grundstückseigentümern vier nicht verkaufen wollten. 

Somit bestand keine Möglichkeit der Erweiterung mehr. 

 

• Oder nehmen wir die aktiven Steinbrüche in Hemau und Hauzenstein bei 

Wenzenbach. Hier soll es mit 25 + 15 Jahren Genehmigungszeit ähnlich 

laufen. Das ist 40 Jahre gesichert. Wie beim Kalksteinbruch in Hemau die 

Eigentumsverhältnisse sind, wissen wir nicht. Aber in Hauzenstein sieht 

es für eine weitere Verlängerung gut aus.  

 

• Das heißt für die nachfolgenden Generationen wird die Formel für die 

Betriebszeiten 25 + 15 + x + x + … = xxx Jahre lauten. 

 

• Beim Antrag der Fahrner Bauunternehmung GmbH besteht dieselbe 

Basis. Ein Eigentümer, Albert Fürst von T & T als Gestatter und der 

Antragsteller Robert Fahrner. 

 

• Die wunderschön angepriesenen Renaturierungen im geplanten 

Steinbruch würden somit erst in 40 + x Jahren anfangen zu greifen. 

 

• Außerdem ist bereits auf dem Ökokonto des Antragstellers ein Punkte-

Plus von 150 Wertpunkten, wie auch immer das die Gutachter zu Stande 

brachten, errechnet worden.  

 

• Das heißt im Umkehrschluß, dass dem Antragsteller bereits die ersten 15 

Jahre Erweiterung über das Ökokonto möglich gemacht werden.  

 

• Aus Sicht der Bürgerinitiative ist ein tatsächliches Ende der geplanten 

Abbauzeit nicht in Sichtweite. Aus diesem Grund und weil es kein 

Waldgebiet mehr sein kann, ist eine befristete Befreiung abzulehnen. 
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Themenbereich 14 
 

 

Sprengungen 
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Widersprüchliche Angaben zu Sprengungen 

 

Sowohl im Vollzug des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) als auch 

im ROV gibt es die eindeutige Vorgabe von maximal zwei Sprengungen pro 

Monat. 
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Auch aus dem Brief des Gewerbeaufsichtsamtes vom 01.08.2019 geht klar 

hervor, dass gemäß dem Schreiben der Regierung der Oberpfalz mit dem 

Aktenzeichen ROP-SG24-8314.77-5-1-40 zur landesplanerischen Überprüfung 

im Rahmen des Raumordnungsverfahrens Sprengungen an maximal zwei 

Werktagen pro Monat durchgeführt werden dürfen. 

 

 

 

 

Im Gutachten Schalltechnisches Gutachten / hoock farny ingenieure wird 

hingegen bereits von zwei bis drei Sprengungen pro Monat gesprochen. 
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Auch im Gutachten Anhang_18_Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP).pdf 

ist von ca. zwei Sprengungen pro Monat die Rede … im Klartext … mindestens 

zwei, aber eher mehr Sprengungen. 

 

 

 

Der Hinweis auf zwei bis drei geplante Sprengungen findet sich erneut im 

Dokument 2019_07_02_StN_S21_S23.pdf. 
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Mangelhaftes sprengtechnisches Gutachten 

 

Das sprengtechnische Gutachten von Dipl. Ing. Ulrich Mann ist in folgenden 

Punkten mangelhaft … 

 

1) Das Gutachten basiert auf einer Prognose, einer Vorhersage (2017).                                            

Wörtlich heißt es im Gutachten: „Die Prognose der Erschütterungswerte 

in Anlage 4 beruht ausschließlich auf einer Prognose.“ 

Wie Wetterprognosen bergen Prognosen immer Unsicherheiten meist aus 

Unkenntnis der Örtlichkeiten und der Gegebenheiten in sich selbst.  

 

2) Der Ausgangspunkt der sprengtechnischen Begutachtung muss zwingend 

vom schlechtesten Fall ausgehen. Der Mittelpunkt wurde am äußersten 

nordwestlichen Ende des geplanten Steinbruchs im Bereich des 

bestehenden Tümpels gewählt. Dort wird laut den Antragsunterlagen 

jedoch gar nicht gesprengt. 

 

3) Der Ausgangspunkt für die Begutachtung muss ca. 300 m in die 

südöstliche Ecke des geplanten Steinbruches gelegt werden, will man 

aussagekräftige „Prognosen“ stellen. 

 

4) Eine Prognose muss zwingend laut Gutachten als Auflage an dem 

nächstgelegenen Anwesen (P1) überprüft werden. Dies setzt voraus, 

dass der Eigentümer die Messgeräte auch installieren lässt.  

 

5) Viele Häuser in Ettersdorf sind direkt auf den massiven Fels gebaut und 

somit seismologisch enorm stark mit dem Granitmassiv verbunden. 

 

6) Außerdem gibt es in Ettersdorf denkmalgeschützte Gebäude, die sehr 

empfindlich auf Erschütterungen jeglicher Art reagieren. 

 

7) Unter Betrachtung der örtlichen Besonderheiten und des falsch 

gewählten Ausgangspunktes ist das Gutachten wenig aussagekräftig. 

 

8) Wir beantragen deshalb vorsorglich für alle Gebäude in Ettersdorf ein 

Beweissicherungsverfahren wie es z. B. bei Kanalbauten üblich ist. 
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Ausgangspunkt für die Begutachtung laut Gutachten: 

 

 

 

Der tatsächlich zu wählende Ausgangspunkt für die Begutachtung liegt 300 

Meter weiter in südöstlicher Richtung. Er markiert das südöstliche Ende des 

geplanten Abbaugebiets und ist deshalb maßgeblich: 
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Das Gutachten weist einen weiteren Fehler hinsichtlich der geplanten Abbau-

richtung auf. Diese wird im Gutachten in Richtung Westen angegeben: 

 

 

 

Die tatsächlich geplante Abbaurichtung verläuft aber in Richtung Südosten. Die 

Sprengungen würden somit ebenfalls in dieser Richtung durchgeführt. 
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Gefahren durch Sprengstoffversager 

 

Die Beschreibung in der Sprengtechnischen Stellungnahme von Dipl. Ing. Ulrich 

Mann zum Umgang mit Versagern lässt große Zweifel an der Durchführbarkeit 

der Maßnahmen aufkommen … 

 

1) Pro Sprengung sind ca. 14 Tonnen Sprengstoff im Einsatz bei 

angenommenen 11 Monaten Abbauzeit und 2 Sprengungen im Monat 

ergibt sich eine Gesamtmenge von 308 Tonnen pro Jahr. Nur ein Prozent 

Versager würde über 3 Tonnen Sprengstoffmittel pro Jahr hinterlassen. 

 

2) Bei einer Sprengung werden bis zu 20.000 Tonnen Gestein gelöst.  

 

3) Und nun will Herr Mann in seiner Stellungnahme den Versagersprengstoff 

unter 20.000 Tonnen Gestein komplett wieder finden? Eventuell nach 

einem Starkregenereignis? Das ist mehr als fragwürdig.                               

Die Praxis sieht anders aus. 

 

4) Das giftige Nitrit wird den Weg durch die nachgewiesenen Klüfte am 

Rauhenberg ins Grundwasser oder in den Augraben finden, da die 

Klärbecken bei Starkregen überlaufen werden. Auch wenn es 

zwischenzeitlich in Nitrat umgewandelt sein sollte, wird es die 

Trinkwasserversorgung zusätzlich mit Nitrat und anderen Verbindungen 

wie Mineralölen und Aluminiumsalzen belasten. 

 

5) Wiesent hat gerade deshalb das Wassereinzugsgebiet in den 

unbelasteten Waldbereich im Forstmühler Forst erweitert, um die 

Nitratsituation langfristig durch unbelastetes Grundwasser im Griff zu 

haben. 

 

6) Außerdem ist nicht erkennbar, welcher Sprengstoff nun zum Einsatz 

kommen soll. Nehmen wir einfach ANFO Sprengstoff, damit jeder sieht, 

was wirklich Sache ist. 

 

ANFO (engl. Ammonium Nitrate Fuel Oil, Handelsname z.B. ANDEX) ist ein Gemisch aus geprilltem, 

porösem Ammoniumnitrat und Mineralöl bzw. Dieselöl (engl. fuel oil), welches im Bergbau als 

Sicherheitssprengstoff eingesetzt wird. Im einfachsten Fall besteht es aus 94,5% Ammonsalpeter und 5,5% 

Heizöl. Zur Wirkungsverstärkung kann Aluminiumpulver, als Katalysator Mangandioxid (Braunstein) oder 

Eisenoxid zugesetzt werden. Die Detonationsgeschwindigkeit von reinem ANFO beträgt je nach 

Einschlussbedingung 2.500 bis 3.500 m/s. 

https://www.chemie.de/lexikon/Ammoniumnitrat.html
https://www.chemie.de/lexikon/Mineral%C3%B6l.html
https://www.chemie.de/lexikon/Dieselkraftstoff.html
https://www.chemie.de/lexikon/Sprengstoff.html
https://www.chemie.de/lexikon/Ammonsalpeter.html
https://www.chemie.de/lexikon/Aluminium.html
https://www.chemie.de/lexikon/Mangandioxid.html
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Themenbereich 15 

 

 

Emissionen 
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Entstehungsorte und Verteilungswege von 

krebserzeugendem Quarzfeinstaub 

 

Auszug aus dem Leitfaden für bewährte Praktiken – Quarzfeinstaub Sept. 2006 

 

• Quarzfeinstaub (QFS) entsteht bei der Gewinnung im Steinbruch beim 

Sprengen, Brechen, Sortieren, Lagern, Beladen und Transportieren. 

 

• Die Exposition von Menschen durch QFS kann durch den Kamineffekt im 

Steinbruch durch Windverfrachtung weiträumig in der Umgebung je 

nach Windverhältnissen erfolgen. 

 

• Durch Nassverfrachtung an den LKW wird der QFS von der 

Schotterpiste auf die Asphaltstraßen der näheren und weiteren 

Umgebung im Laufe der Zeit kilometerweit verteilt und befördert 

eine Exposition von Menschen auch außerhalb des direkten 

Abbaugebietes im Steinbruch. 
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Wirkschwelle von Quarzfeinstaub 

 

Seit 2006 gibt es in Deutschland keine Grenzwerte mehr für kristallines 

Siliziumdioxid, also Quarzfeinstaub. 

 

Vergleiche auch Auszug des Gutachtens hoock farny ingenieure Punkt 8.1 

Allgemeines zu Quarzfeinstaub. 

 

Statt dessen gibt es in Deutschland die TA – Luft. Die Technische Anleitung zur 

Reinhaltung der Luft soll den aktuellen Stand der Technik repräsentieren und 

den Genehmigungsbehörden eine Anleitung zur Umsetzung geben. 

 

In den Neubewertungen der TA Luft sind unter Punkt 5.2.7.1.1 kanzerogene 

Stoffe wie Quarz, insbesondere kristalliner Quarzfeinstaub aufgeführt. Alveolen 

gängiger Quarzfeinstaub wurde der Wirkklasse 2 zugeordnet, obwohl eine finale 

Betrachtung ausblieb (Originalton aus den Neubewertungen der TA Luft). 

 

„ … das Vorliegen einer Wirkschwelle wissenschaftlich umstritten ist 

und nicht ausreichend sicher quantifiziert werden kann, wird von 

Sublinearität ausgegangen mit übereinstimmender Wirkstärke aus 

epidemiologischen Studien, Abweichung im Vorgehen vom Ausschuss 

für Gefahrstoffe (AGS). (nicht finalisiert)“. 
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Interpretation und Klarstellung der obigen 

fettgedruckten Neubewertung 

 

Dieser Passus in der TA Luft zeigt eindeutig, dass … 

 

1) es bis jetzt keine wissenschaftlichen Studien speziell für das 

gesundheitliche Risiko durch Alveolen gängigen Quarzfeinstaub gibt. 

 

2) die Wirkschwelle II aus ähnlichen Studien nur hergeleitet wurde. 

 

3) es deshalb keine finale Bewertung des Gefahrenpotentials bei 

Alveolen gängigem Quarzfeinstaub für den Menschen gibt. 

 

4) dass alle Gutachten, die in Bezug auf diese Thematik derzeit erstellt 

wurden und werden, falsch sind. Sie beruhen auf fragwürdigen 

Annahmen und Hypothesen. Dies gilt auch für das vorliegende 

Gutachten von hoock farny ingenieure. 

 

5) eine Gefahr für die Allgemeinheit, die Umwelt und die Vegetation 

nicht ausgeschlossen werden kann (TA-Luft). 

 

Es zeigt sich eine Analogie zu Asbest. Auch hier wurde die Gefahr aufgrund 

fehlender wissenschaftlicher Fakten lange Zeit verkannt, bis bei Arbeitern eine 

Krankheit diagnostiziert wurde, die heute als Asbestose bekannt und eine 

anerkannte Berufskrankheit ist. 

 

Welche strengen Sicherheitsmaßnahmen heute beim Umgang mit Asbest gelten, 

um gesundheitliche Schäden zum Beispiel beim Abbruch von Gebäuden mit 

Asbestbauteilen zu verhindern, ist inzwischen allgemein bekannt. 

 

Bei Quarzfeinstaub kennen wir bereits heute die Berufskrankheit Silikose. Es 

ist im Prinzip somit wie bei Asbest bereits bekannt, welche gesundheitliche 

Gefährdung von Quarzfeinstaub ausgeht. 
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Die finale Risikobewertung, ab welcher verbindlichen Dosis Quarzfeinstaub 

gesundheitsschädigend oder gar kanzerogen wirkt, ist aktuell wissen-

schaftlich unklar. Im Klartext: „Wir wissen es nicht“. 

 

Unwissenheit schützt nicht vor Strafe! 

 

Auszug aus dem „Leitfaden für bewährte Praktiken-Quarzfeinstaub Sept. 2006 

 

Chronische Silikose wird oft als Ergebnis einer Exposition gegenüber Quarz-

feinstaub auf niedrigem Niveau beschrieben, die erst nach einem längeren 

Zeitraum in Erscheinung tritt (Expositionsdauer mehr als 10 Jahre).             Weil 

ein klarer Schwellenwert für die Silikose Entwicklung nicht festgemacht werden 

kann, senkt jede Reduzierung der Exposition das Risiko einer Silikose. 

 

Sowohl die Anlieger an der Kreisstraße R 42 als auch die Anwohner in Ettersdorf 

wären diesem niederen Niveau durch einen Steinbruch ständig und für 

Jahrzehnte ausgesetzt. 

 

Vor diesem Hintergrund würde die Erteilung einer Abbaugenehmigung aus 

unserer Sicht den Tatbestand der grob fahrlässigen Körperverletzung erfüllen. 

 

Wir beantragen deshalb die wissenschaftliche Klärung dieses Sachverhaltes 

durch den Antragsteller. 
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Biologische Wirkungsweise von Quarzfeinstaub 

 

Der am Rauhenberg lagernde Kristallgranit hat einen hohen Quarzanteil von bis 

zu 40%. Die Annahme im Gutachten von hoock farny ingenieure mit 20% ist viel 

zu niedrig angesetzt und somit falsch. 

 

Quarz ist im Prinzip Glas. Es ist nicht verdaubar und kann folglich auch vom 

Körper nicht aufgelöst werden. Deshalb sammeln sich bei entsprechender 

Disposition die Feinstaubpartikel in den Alveolen der Lunge an. Quarzfeinstaub 

kann sich jeder als Micro kleine Glassplitterhaufen vorstellen, die die Lunge 

verletzen. Hierzu kommt noch der Faktor „Radioaktive Alpha-Strahlung“. 

 

Kurz gesagt: Was nicht sofort abgehustet werden kann, verbleibt als Risiko 

Depot bis auf weiteres im Körper. Geschieht das lange genug, so entwickelt sich 

die Lungenkrankheit Silikose. 

 

Im Gegensatz zu Granitsteinbrüchen stellt sich die Situation bei 

Kalksteinbrüchen anders dar ... der entstehende Kalkstaub ist zwar äußerst 

unangenehm, aber der Körper kann ihn auflösen und ausscheiden. Er kennt das 

Element, aus dem auch die Knochen und Zähne gebaut sind, wieder. Kalkstaub 

ist daher nur reizend und von der biologischen Langzeitwirkung her weniger 

gefährlich. 
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Gesundheitsgefährdung durch Radioaktivität 

von Graniten 

 

Granitoide gehören durch den relativ hohen Gehalt an Uran 238, Thorium 232 

und Kalium 40 zu den am stärksten strahlenden Gesteinen überhaupt.   Radium 

226 ist wiederum ein natürliches Zerfallsprodukt von Uran 238.    Radon 222 ist 

wieder ein Zerfallsprodukt von Radium 226 und gasförmig. 

 

Speziell radioaktives Radon so wie Radium 226 würde durch die Sprengungen 

und das Brechen von Granit vermehrt freigesetzt werden. 

 

Die folgenden Zitate aus dem Aufsatz Gesundheitliche Folgen durch 

Strahlenbelastung über Radium 226 von Heike Wentland, Ärztin, Herbern 

vom März 2011 sprechen für sich. 

 

„Radium 226 ist ein Alpha-Strahler. Seine Strahlenwirkung hat eine Reichweite 

von ca. 10 cm und ein sehr geringes Durchdringungsvermögen von ca. 0,05 

Millimeter auf der Haut.“ Zitat. 

 

„Von außen kann Radium 226 die menschlichen Zellen nicht schädigen. 

Deshalb stellen zum Beispiel Arbeitsplatten in der Küche aus Granit keine Gefahr 

dar, weil hier das Gestein festgebunden ist. Hier hat es den biologischen 

Wirkfaktor (1).“ Zitat. 

 

„Völlig anders stellt sich die Situation bei einer Aufnahme des Materials in den 

Körper dar. Dies kann auf zwei Arten bzw. Wegen geschehen, die im Folgenden 

beschrieben sind …“ Zitat. 
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Die Wege von Radium 226 in den Körper 

 

Weg 1:  

• Sobald Granit gebrochen wird, werden Feinstäube freigesetzt. 

• Dabei können Alveolen-gängige Feinstäube mit Radium 226 entstehen, 

die eingeatmet, im Körper die umliegenden Zellen schädigen können. 

• Eingeatmet hat Radium 226 den biologischen Wirkfaktor (20) 

und zählt dadurch zu den hochgiftigen Substanzen. Zitat. 

 

Weg 2:  

• Radium 226 ist wasserlöslich. 

• Es kann durch Trinken von kontaminiertem Trinkwasser in den 

Verdauungsprozess und so ins Innere des menschlichen Körpers 

kommen und dort die Zellen schädigen. 

• Auch hier hat es den biologischen Wirkfaktor (20). Zitat. 

 

Der geplante Granitsteinbruch am Rauhenberg würde zu 100 % komplett im 

Wasser-Einzugsgebiet der Trinkwasserversorgung Ammerlohe der Gemeinde 

Wiesent liegen. 

 

Das Tagwasser im Steinbruch würde neben den Ammoniumnitraten aus 

Fehlzündern bei den Sprengungen auch verstärkt durch Radium 226, Uran 

238, Thorium 232 und Kalium 40 belastet sein. 

 

Wasser läuft bergab  … 

 

Durch Spalten, Risse und Klüfte würde das Wasser auf kurz oder lang die 

Trinkwasserversorgung Ammerlohe erreichen und kontaminieren mit den oben 

beschriebenen Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen im Anschluss 

Bereich der Versorgungsanlage Ammerlohe. 

 

Zitat: „Besonders Knochen-, Brust- und Leberkrebs sowie Leukämie würden in 

der vor Ort lebenden Bevölkerung enorm zunehmen.“ Zitatende. 
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Trinkwasser ist ein hohes Gut. 

 

Deshalb muss es zum Wohle der Allgemeinheit geschützt werden. 

https://www.bfs.de/DE/home/home_node.html 

https://www.umweltbundesamt.de/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Granit 

https://de.wikipedia.org/wiki/Radium 

 

Radium und stoffumwandelnde Industrien 

 
Überall, wo große Mengen natürlicher heterogen zusammengesetzter Stoff-

gemische umgesetzt werden, wird über deren Spurengehalt von Uran und 

Radium auch natürliche Radioaktivität mit verfrachtet.  

 

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat die meisten Bayerischen 

Granitvorkommen radiologisch relevant mit „hoch“ eingestuft. 

 

Wir beantragen deshalb eine radiologische Untersuchung und Neubewertung 

des Rauhenberg-Granits. 

 

  

https://www.bfs.de/DE/home/home_node.html
https://www.umweltbundesamt.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Granit
https://de.wikipedia.org/wiki/Radium
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Tschernobyl – die schlafende Gefahr im Boden 

 

Im Jahr 1986 … vor 35 Jahren wurde Bayern und hier besonders die Oberpfalz 

und der Regensburger Raum mit dem radioaktiven Fallout aus der Kernschmelze 

im Kernkraftwerk Tschernobyl kontaminiert. Es handelte sich dabei im 

Wesentlichen um die radioaktiven Elemente Jod 131, Cäsium 134 und 

Cäsium 137. 

 

Diese Elemente sind in tieferen Bodenschichten in örtlich stark wechselnden 

Konzentrationen zum Teil  immer noch „zwischengelagert“. Berichte von stark 

kontaminierten Wildscheinen, Pilzen und Waldfrüchten dokumentieren immer 

wieder die noch heute spürbaren Auswirkungen. 

 

Wir befürchten eine regionales Wiederaufleben der im Boden „schlafenden 

radioaktiven Belastungen“ und eine erneute Freisetzung durch die geplante 

Haldenwirtschaft der oberen Bodenschichten. Es handelt sich dabei laut 

Gutachten um mehr als 150.000 m³ Abraum, der in der beantragten Laufzeit 

wiederkehrend umgelagert werden soll. 
 

Eine schleichende Kontamination der Arbeiter auf dem Betriebsgelände, der 

Bewohner von Wiesent, Ettersdorf, Kruckenberg, Wörth/Do, Frauenzell, Bach, 

der Wanderer, der Besucher des Nepal-Himalaya-Parks usw. wäre die Folge. 

 

Vor allem das radioaktive Element Cäsium 137 könnte neben dem 

Quarzfeinstaub und dem Radium 226 via Luft- und Nassverfrachtung die 

Menschen erneut aktiv verstrahlen. Auch hier gilt wieder, dass sich der 

biologische Wirkfaktor von (1) auf (20) beim Einatmen und Trinken ändert. 

 

Das Strahlenschutzvorsorgegesetz von 1986 wurde 2017 durch das Strahlen-

schutzgesetz abgelöst. Es besagt, dass die Bevölkerung vor diesen Gefahren 

ausnahmslos geschützt werden muss. 

 

https://www.bmu.de/gesetz/gesetz-zum-vorsorgenden-schutz-der-

bevoelkerung-gegen-strahlenbelastung/ 

 

     

https://www.bmu.de/gesetz/gesetz-zum-vorsorgenden-schutz-der-bevoelkerung-gegen-strahlenbelastung/
https://www.bmu.de/gesetz/gesetz-zum-vorsorgenden-schutz-der-bevoelkerung-gegen-strahlenbelastung/
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Wir beantragen deshalb eine radiologische und gammaspektroskopische 

Untersuchung der Situation auf dem geplanten Abbaugelände am Rauhenberg 

vor allem auf den Stoff Cäsium 137 durch ein unabhängiges  Institut. 

  

 

Karte des radioaktiven Fallouts 1986 

 

Jegliche Gefahr für Leib und Leben muss ausgeschlossen werden können. 

 

Ansonsten gilt erneut:                                                                                     

Die Erteilung einer Abbaugenehmigung würde aus unserer Sicht den 

Tatbestand der grob fahrlässigen Körperverletzung erfüllen. 
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Emissionsbelastung für Wiesent 

 

Aufgrund folgender Fakten ist mit einer massiven gesundheitlichen Belastung 

durch krebserzeugenden Quarzfeinstaub zu rechnen … 

 

• Die geplante LKW – Route zum Abtransport des Materials auf der 

Kreisstraße R 42  führt direkt am Sondergebiet „Internationale 

Begegnung Stätte“, dem Ortsteil Wiesent – West und dem 

Handwerkerhof entlang. 

 

• Die Nassverfrachtung von Staub, insbesondere Quarzfeinstaub würde 

die Kreisstraße R42 über die Jahre hinweg in eine dreckige und staubige 

„Steinbruchstraße“ verwandeln. 

 

• Das ist eine Tatsache, die jederzeit an den bestehenden Steinbrüchen 

überprüft werden kann. Die einige Seiten weiter aufgeführten Fotos 

belegen dies zusätzlich.  

 

• Außerdem wurde im Gutachten hoock farny ingenieure fälschlich davon 

ausgegangen, dass der geplante 100 m lange LKW-Abstreifer keinen 

Staub mehr auf die R 42 kommen lässt. Die Staubsimulation im 

Gutachten endet an der R 42. Das ist völlig unrealistisch, dass es sogar 

Herr Fahrner selbst in einem Interview anerkannt hat. Er sagte: Sollte 

eine Verschmutzung der R 42 stattfinden, dann schicken wir eben eine 

Kehrmaschine“. Mit dem Feinstaub ist es so eine Sache. Eine 

Kehrmaschine nimmt nur die groben Bestandteile auf, lässt aber den 

feinen Staub meist zurück.  

 

• Im Gutachten ist sogar von Abwaschen der LKW die Rede. Dies würde 

erneut eine Nassverfrachtung begünstigen, denn sicher würden aufgrund 

der hohen Fahrfrequenz nicht alle LKW gewaschen werden. 

 

• Durch die vorherrschende Windrichtung entlang der West-Ost-Achse 

würde es durch die vorbeifahrenden LKW und die unvermeidlichen 

Windverwehungen zu einer massiven Emissionsbelastung im Nepal-

Himalaya-Park und in den anliegenden Wohngebieten kommen. 

 

• Im Gutachten von hoock farny ingenieure wurde der Kamineffekt eines 

aufgeheizten Steinbruches nicht erfasst. Statt dessen wurde fälschlich 

davon ausgegangen, dass sich die Situation mit der Abbautiefe 
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verbessern würde.  

 

• Stichwort: „Saharastaub“ Die Aufwinde an den Steilwänden in einem 

Steinbruch, welchen gern die Mauersegler nutzen, würden dafür sorgen, 

dass ein großer Teil der entstehenden 38 Tonnen Staub jährlich 

weiträumig im Wald und in den umliegenden Orten verteilt werden. 

 

• Die Heranziehung der Windverhältnisse von der Meßstation Straubing ist 

unlauter, da diese Meßstation von Ettersdorf und dem Rauhenberg viel 

zu weit entfernt liegt. 

 

• Vor Ort am Rand des Donautales gibt es kalte Fallwinde von Brennberg 

im Norden, die sich mit der warmen Luft aus dem aufgeheizten Donautal 

ständig ausgleichen wollen. Und die Eigenheiten der „Wiesenter Bucht“. 

 

• Wir beantragen deshalb ein lokales Wind-Gutachten über die 

tatsächlichen Verhältnisse direkt vor Ort über mindestens 2 Jahre. 
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Die folgenden, im März 2021 aufgenommenen Fotos, zeigen die Situation eines 

Steinbruchs in der näheren Umgebung auf einer komplett asphaltierten sieben 

Meter breiten und 2,5 Kilometer langen Zubringerstraße. 
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Diese Fotos belegen einwandfrei, welche enormen Belastungen mit Staub und 

Dreck bereits durch den LKW – Verkehr entstehen. Zur Erinnerung … 

 

• Die Bilder zeigen eine asphaltierte und über 2 Kilometer lange Straße 

 

• Die Situation entspricht somit den Fahrten über die geplante Route 

entlang der Kreisstraße R42 

 

• Die R42 führt zuerst direkt am Eingang und Parkplatz des 

Nepal-Himalaya-Parks vorbei 

 

• Die R42 führt im weiteren Verlauf direkt am westlichen 

Wohngebiet der Gemeinde Wiesent vorbei 

 

An trockenen Sommertagen ist wahrscheinlich mit noch wesentlich stärkeren 

Belastungen zu rechnen. Stichwort: Saharastaub 
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Keine Betrachtung zum Schutz Dritter 

 

Auszug aus dem Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom 1.08.2019 … 

 

„Der Drittschutz ist neben dem Arbeitsschutz lediglich hinsichtlich Spreng-

arbeiten mittels § 24 Abs. 1 SprengG im Zuständigkeitsbereich der 

Gewerbeaufsicht und wurde durch Auflagen entsprechend berücksichtigt.“ 

 

Das heißt, dass das Gewerbeaufsichtsamt wegen Nichtzuständigkeit die anderen 

Bereiche zum Schutz Dritter nicht betrachtet hat. 
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Themenbereich 16 
 

 

Naherholung und Tourismus 
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Bedeutung des Thiergartens 

 

Der Thiergarten ist für sehr viele Menschen ein Ort der Erholung und Ruhe. 

Nachdem Ausflugsziele wie die Walhalla „komplett überlaufen“ sind, finden 

immer mehr Menschen den Weg in den Thiergarten bei Ettersdorf. 

 

Selbst ein Artikel in der Zeitschrift Bunte - Ausgabe Juli 2020 in dem Gloria von 

Thurn und Taxis der Zeitschrift ein Interview vor Ort gibt, verweist auf die sehr 

hohen Besucherzahlen und den Wert des Waldes. 

 

 

 

Zitat aus dem Artikel der Zeitschrift Bunte - Ausgabe Juli 2020: 

„Während des Corona-Lockdowns radelten und wanderten rund 1000 

Menschen täglich durch den öffentlichen Wald der Fürstin. Denn ihr Forst bei 

Regensburg gleicht einer Märchenlandschaft wie aus den Büchern der 

Gebrüder Grimm. Hier versteht man, warum das Thema Wald immer mehr 

Menschen in den Bann schlägt.“ 

 

Bei dieser Märchenlandschaft handelt sich um den Wald, in dem 

Thurn & Taxis den Betrieb des Steinbruchs gestatten möchte. 
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In der Stellungnahme des Sachgebietes Tourismus/Naherholung wird ebenfalls 

darauf hingewiesen, dass das betreffende Waldgebiet ein wichtiges 

Naherholungsgebiet darstellt (2019_12_16_StN_SG_L34_Tourismus.pdf). 
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Der Eingang bei Ettersdorf entwickelt sich dabei immer mehr zu einem „Hotspot“ 

für den Zugang zum Thiergarten. Wanderer, Mountain-Biker und Familien 

gelangen so in den Wald. Die Wege führen die Besucher dann direkt in das Gebiet 

des geplanten Steinbruchs. 

 

 

 

Die Wiese beim Ettersdorfer Zugang wird von vielen Besuchern inzwischen als 

Parkplatz genutzt. Deren Zustand zeigt die hohe Besucherfrequenz. 
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Der Tourismus im Bayerischen Vorwald wurde und wird vom Landkreis 

Regensburg und den umliegenden Gemeinden stark gefördert. 

 

Der Europäische Fernwanderweg E 8, der ostbayerische Jacobsweg, der 

Oberpfalzweg und das Wandern im Thiergarten wird auf der Homepage der 

Gemeinde Wiesent unter dem Reiter „Kultur und Tourismus“ und 

„Freizeitmöglichkeiten“ extra beworben. 

 

Hier der dazugehörige Link: 

https://www.wiesent.de/kultur-und-tourismus/freizeitmoeglichkeiten/wandern-

im-fuerstlichen-thiergarten/ 

 

Außerdem ist der Thiergarten im Tourismusgebiet des Vorderen Bayerischen 

Waldes, der wiederum Teil des Tourismuskonzeptes Naturpark Oberen 

Bayerischen Wald ist. 

 

 

 

Der Thiergarten ist Teil des Naturparks „Oberer Bayerischer Wald“ 

https://www.wiesent.de/kultur-und-tourismus/freizeitmoeglichkeiten/wandern-im-fuerstlichen-thiergarten/
https://www.wiesent.de/kultur-und-tourismus/freizeitmoeglichkeiten/wandern-im-fuerstlichen-thiergarten/
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Die Donaurandspalte von Regensburg bis nach Steinach mit seinen 

ausgedehnten Waldgebieten ist touristisch, landschaftlich und geologisch 

schützenswert. In diesem Bereich gibt es keine Steinbrüche. Die Naherholung 

hat hier Vorrang! 

 

Zig-Tausende von Menschen sind auf eine gute Erholungsmöglichkeit in 

erreichbarer Nähe von ihrer stressigen Arbeitswelt zu allen möglichen 

Tageszeiten auch unter der Woche angewiesen … Stichwort Homeoffice. 

 

Sehr viele beliebte Ausflugsziele und touristische Attraktionen liegen in 

unmittelbarer Nähe zum „Fürstlichen Thiergarten“ mit dem geplanten 

Steinbruch. 

 

 

 

Eine Gesellschaft braucht nicht nur Baumaterial, sondern auch 

Erholungsorte wie den Thiergarten aus dem Jahr 1813. 

 

Der Großraum Regensburg beherbergt einige große Weltfirmen wie BMW, 

Krones, Continental, Infineon, Siemens, Osram, usw. die ausnahmslos 

Schichtarbeit haben. Die Annahme, dass wir uns nur am Wochenende erholen 

können ist, schlicht und ergreifend nicht mehr zeitgemäß. Das ROV ging bei den 

Auflagen für das geplante Projekt  bereits von falschen Grundlagen aus. 
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Vor diesem Hintergrund beantragen wir die Neubewertung des tatsächlichen 

Einflusses auf die Region im örtlichen Umgriff von Wiesent im Bereich 

Naherholung, Freizeit und Tourismus. Ansonsten sehen wir die langjährigen 

finanziellen Bemühungen der Gemeinde Wiesent, die Gemeinde attraktiv zu 

machen, ad absurdum geführt. 

 

Die Tatsache, dass inzwischen auf der Website des Landkreises Regensburg stolz 

mit dem Nepal-Himalaya-Park als größte Attraktion des Landkreises mit jährlich 

70.000 Besuchern neben der Walhalla geworben wird, spricht Bände. 

 

 

 

Für den Stifter und Betreiber des Parks, Heribert Wirth muss das geplante 

Steinbruchprojekt wie ein Schlag ins Gesicht sein. Er muss um sein Lebenswerk 

fürchten. Nur wegen ein paar Steinen, die es in den vorhandenen Steinbrüchen 

in Hülle und Fülle zu kaufen gibt. 
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Ausnahmslos niemand würde auf die Idee kommen, etwa einen Kilometer von 

der Walhalla entfernt einen Steinbruch zu errichten. Der Aufschrei in der 

Bevölkerung wäre mit Recht enorm groß. 

 

 

 

In Wiesent passiert gerade genau das … der „Tempel“ wie er in Wiesent heißt, 

ist das Aushängeschild der Gemeinde und des Landkreises Regensburg. 
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Ein Steinbruch in unmittelbarer Nähe würde den Nepal-Himalaya-Pavillon nach 

Aussage der Betreiber in seiner Existenz bedrohen. 

 

Der Landkreis Regensburg müßte in diesem Fall auf der Webseite die 

Informationen zum Pavillon wohl um einen entscheidenden Hinweis erweitern. 
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Wanderung der Bürgerinitiative  
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Themenbereich 17 
 

 

Nepal Himalaya Park 
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Bedeutung und Bedrohung 

 

Wir sehen den Fortbestand dieses einmaligen Kulturgutes durch das geplante 

Vorhaben gefährdet. Dem Park würden massive Einnahmeverluste oder gar die 

Schließung drohen. 

 

Touristische Bedeutung 

 

• Über 70.000 Menschen jährlich besuchen diese einmalige 

Sehenswürdigkeit. 

 

• Neben der Walhalla mit ca. 200.000 Besuchern pro Jahr der stärkste 

touristische Besuchermagnet des Landkreises Regensburg. 

 

• Der Park ist weit überregional als Attraktion bekannt. 

 

• Etwa 50% der Besucher reisen aus über 200 km Entfernung an. 

 

• Der Park enthält einen der artenreichsten öffentlichen Gärten in  

Deutschland mit über 6000 verschiedenen Pflanzenarten. 

 

• Er stellt für die Besucher einen Ort der Ruhe, Besinnung und Einkehr dar. 

Das Buch von Stefanie Syren  „Der Garten der Glückseligkeit“ 

beschreibt den Wert des Parkgeländes für Bayern als Garten des 

Friedens. 

 

Gemeinnützige Bedeutung 

 

• Die Erlöse der Eintrittsgelder werden für weltweite Hilfsprojekte genutzt. 

 

• Die Stiftung „Wasser für die Welt“ wird durch die Einnahmen finanziert. 

 

Bedrohung 

Die Genehmigung und der Betrieb eines Steinbruchs, der eine existentielle 

Bedrohung für dieses wichtige und gemeinnützige Kleinod darstellt, wäre sowohl 
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den Menschen und der betroffenen Stiftung als auch den Besuchern nicht zu 

vermitteln. Deshalb muss gelten … 

 

 

 

Gemeinwohl vor den finanziellen 

Interessen Einzelner 
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Öffnungszeiten 

 

Die geforderten Betriebszeiten des Vorhabens überschneiden sich wochentags 

und am Samstag mit den Öffnungszeiten des Nepal-Himalaya-Parks. 

 

• Im Durchschnitt besuchen über 1100 Menschen pro Öffnungstag den 

Park. 

 

• Die Öffnungszeiten des Parks sind von April bis Oktober sonntags, 

montags, jeden ersten Samstag im Monat sowie alle Samstage im 

August. 

 

• An den anderen Wochentagen Dienstag – Freitag ist der Nepal-Himalaya-

Park für gebuchte Führungen durch Reiseunternehmen und 

Veranstaltungen wie geführte Meditationen, Firmenausflüge, Hochzeiten, 

Vereinsfeste, Jubiläen, Schulführungen usw. reserviert.  

 

• Diese Möglichkeit, den Park außerhalb der regulären Öffnungstage für 

Veranstaltungen zu buchen, wird von vielen Interessenten seit Jahren 

regelmäßig und  oft genutzt wegen der Ruhe und Beschaulichkeit des 

Gartengeländes. 

 

• Mindestens einmal pro Monat gibt es zudem spezielle Schulvormittage 

 

• Aufgrund der hohen Nachfrage (besonders durch Busunternehmen) plant 

das Team der Parkverwaltung zudem, die Öffnungstage zu erweitern, 

zum Beispiel mittwochs oder donnerstags. 

 

Somit käme es  wochentags durchgehend zu erheblichen Überschneidungen der 

Öffnungszeiten des Parks und den beantragten Betriebszeiten des geplanten 

Steinbruchs. 

 

Zudem ist, wie bereits im Themenbereich Beantragte Betriebszeiten 

beschrieben, zu befürchten, dass eine Ausdehnung der Betriebszeiten des 

geplanten Steinbruchs auf inklusive Samstag geplant ist. 
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Lage im Sondergebiet und Lärmschutzregeln 

 

Der Nepal Himalaya Park liegt in einem Sondergebiet, das als Internationales 

Begegnungszentrum ausgewiesen ist. 

 

 

 

Angaben siehe: Schalltechnisches Gutachten / hoock farny ingenieure 

 

Für derartige Sondergebiete gelten unserem Wissen nach sehr strenge 

Lärmschutzregeln. Diese können unserer Ansicht nach durch den Betrieb und ins 

besonders durch die Sprengungen nicht eingehalten werden. 

 

 

Angaben siehe: https://www.lfu.bayern.de/laerm/gewerbe_anlagen/index.htm 
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Touristische Bedeutung 

 

Dem Nepal Himalaya Park kommt eine besondere und überregionale Bedeutung 

als Sehenswürdigkeit und touristische Attraktion zu. 
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Gemeinnützige Bedeutung 

 

Der Initiator und Betreiber des Parks, Heribert Wirth wurde 2010 für sein 

Engagement in Entwicklungsländern mit dem Bundesverdienstorden 

ausgezeichnet. Finanziert werden diese Projekte auch durch die Erlöse des 

Nepal-Himalaya-Parks. 

 

 

 

Der Nepal-Himalaya-Park wird von der damaligen Staatsministerin Müller als 

„Internationale Begegnungsstätte und als Zentrum der Völkerverständigung, 

die verschiedene Kulturen vereint“ bezeichnet. 

 

Weitere Zitate der Staatsministerin Müller: 

„Sie haben mit Ihrer Stiftung "Wasser für die Welt" gezeigt, was es heißt, 

Verantwortung in der Welt und für die Welt zu übernehmen.“ 

 

„Ihre Stiftung fördert Projekte, die Menschen in Entwicklungsländern Zugang zu 

sauberem Trinkwasser ermöglichen.“ 

 

Ein Steinbruch würde somit nicht nur die lokale Wasserqualität bedrohen und 

zerstören, sondern auch noch die Arbeit von Projekten in anderen Ländern 

verhindern, die ebenfalls der Gewinnung von Trinkwasser dienen. 
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Emissionsbelastungen 

 

Das geplante Vorhaben befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Park mit 

direkten Auswirkungen für den Park. 

 

Durch einen Steinbruch würden sich folgende Emissionsquellen und damit 

Emissionsbelastungen ergeben … 

 

• Belastung durch Quarzfeinstaub 

• Belastung durch Lärmemissionen  

 

Diese beiden Auswirkungen werden im folgenden näher erläutert. 
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Belastung durch Quarzfeinstaub 

 

Die zu erwartende gesundheitliche Belastung durch krebserzeugten Quarzfein-

staub gliedert sich in zwei Ursprungsbereiche … 

 

Belastungen durch Verwehungen aus dem Abbaugebiet 

Ein Steinbruch erzeugt durch die Sprengungen sowie dem Abbau- und 

Fahrbetrieb unweigerlich sehr hohe Mengen an Feinstaub. Im Falle von Granit 

ist dieser zusätzlich mit krebserzeugenden Quarzpartikeln durchsetzt. 

 

 

 

Aufgrund der räumlichen Nähe zum Nepal-Himalaya-Park und der vor-

herrschenden Windrichtung wird es ebenso unweigerlich und unvermeidbar zu 

massiven Verwehungen von krebserzeugendem Quarzfeinstaub in Richtung Park 

kommen. 
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Belastungen durch den LKW – Verkehr 

Es ist geplant, dass der gesamte LKW – Verkehr entlang der Kreisstraße R42 

verläuft. Diese Strecke führt direkt am Eingang und an den Parkplätzen des 

Parks vorbei. Die Besucher und die Bewohner des Parkgeländes wären ständig 

mit dem Staub, Lärm und dem LKW-Verkehr konfrontiert. 

 

 

 

Diese Strecke führt  auch komplett an der Westseite von Wiesent entlang. Hier 

ist ebenfalls eine massive Belastung der Anwohner mit krebserzeugendem 

Quarzfeinstaub durch die Verwehungen aus den Rückständen der 

Nassverfrachtung bei anhaltender Trockenheit zu befürchten. 
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Belastung durch Lärmemissionen 

 

Zitate der Firma Fahrner Bauunternehmung GmbH 

“Ein Steinbruch kann nicht geräuschlos betrieben werden.” 

“Neben den Sprengungen sind auch das Verladen der gewonnenen Steine auf 

Lkw sowie der Transport zur Aufbereitung Geräuschquellen.” 

 

Diesen Aussagen schließen wir uns vorbehaltlos an. Auch hier spielen in Hinsicht 

auf die zu erwartenden Auswirkungen die unmittelbare Nähe und die 

vorherrschende Windrichtung wieder eine entscheidende Rolle. 

 

Dauerbelastung durch den Betriebslärm und LKW-Lärm 

Durch die auf dem Gelände permanent arbeitenden Maschinen sowie dem hohen 

Verkehrsaufkommen durch die an- und abfahrenden LKW würde es zu einer 

enormen Daueremission von Lärm im Wald und an der Kreisstraße R 42 beim 

Park kommen. 

 

Spitzenbelastungen durch die Sprengungen 

Durch die geplanten Sprengungen würde es zu ohrenbetäubendem Lärm in 

direkter Nähe des Parks kommen. 

 

Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf die bereits 

ausgeführten Sachverhalte hin … 

 

• Der Park befindet sich in einem Sondergebiet, das als Internationales 

Begegnungszentrum ausgewiesen ist. 

 

• Für derartige Sondergebiete gelten sehr strenge Lärmschutzregeln. 
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Themenbereich 18 
 

 

Widersprüchliche Stellungnahmen 

des Landratsamtes Regensburg 
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Im aufgeführten Schreiben zur geplanten Stromtrasse wendet sich Landrätin 

Tanja Schweiger als Vertreterin des Landratsamtes Regensburg direkt an den 

Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier, um auf die rechtlichen 

Probleme bezüglich der Genehmigung der Trasse SüdOstLink hinzuweisen ... 

 

 

 

Frau Schweiger positioniert sich darin eindeutig gegen den Bau der Trasse.  

 

Zitat: „Alleine im Bereich „Falkensteiner Vorwald mit Donaurandspalte und 

Regental" ergibt sich neben der Kreisstraße R43 eine dauerhaft waldfreie 

Fläche von etwa 6,6 Hektar und läuft damit der Landschaftsschutz-

verordnung zuwider. Die geplante Trasse stellt einen massiven Eingriff in 

den Gehölz- und Waldbestand dar.“ 
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Diese Argumente treffen ebenso exakt auf den geplanten Steinbruch zu … 

 

• Er würde sich in exakt demselben Gebiet befinden 

 

• Es würde eine dauerhaft waldfreie Fläche von 13 Hektar entstehen. 

 

• Diese benötigte Fläche wäre somit sogar doppelt so groß 

 

• Der geplante Steinbruch stellt einen massiven Eingriff in den Gehölz- 

und Waldbestand dar. 

 

• Er läuft damit der Landschaftsschutzverordnung zuwider. 
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Wir stellen somit eindeutig fest, dass der geplante Steinbruch ebenso wie die 

geplante Stromtrasse der geltenden Landschaftsschutzverordnung zuwider 

läuft, einen massiven Eingriff in den Gehölz- und Waldbestand darstellt und 

deshalb abzulehnen ist. 

 

Nach den uns vorliegenden Informationen hat sich der Regionale 

Planungsverband Regensburg, der sich aus den Landräten der Landkreise 

Kelheim, Neumarkt, Schwandorf, Cham, Regensburg und der 

Oberbürgermeisterin von Regensburg zusammensetzt, einstimmig für eine 

Steinbruch im Thiergarten ausgesprochen. Diese Entscheidung wurde mit dem 

öffentlichen Interesse begründet. 

 

Aufgrund der folgenden Fakten liegt hier aus unserer Sicht jedoch definitiv kein 

öffentliches Interesse vor ... 

 

• Es gab, gibt und wird nie einen Engpaß für Granit im Regensburger Raum 

geben. Die bereits jetzt reichlich ausgewiesenen Vorrangflächen im 

nahen Vorwald von ca. 1.000 Hektar und über 700 Hektar Vorbehalts-

flächen beweisen diesen Sachverhalt. Die vorhandenen Vorbehaltsflächen 

sichern den Bedarf auf Jahrzehnte hinaus. Lesen Sie hierzu bitte die 

entsprechenden Veröffentlichungen im Internet. 

 

• Allein die drei großen schon vorhandenen Granitsteinbrüche in Nittenau, 

Roding und Steinnach produzierten bereits jetzt insgesamt mindestens 

sechs Millionen Tonnen pro Jahr. 

 

• Der Antragsteller plant den Abbau von jährlich 200.000 Tonnen Granit. 

Dies wären nur etwas mehr als 3 Prozent der bereits jetzt abgebauten 

Menge. Der Beitrag für die Rohstoffversorgung wäre also verschwindend 

gering und wirtschaftlich unbedeutend. 

 

• Die über 11.000 Unterschriften und der Widerspruch in der Bevölkerung 

gegen das Vorhaben sowie die massiven Auswirkungen auf die Umwelt, 

die Gesundheit und den Tourismus (insbesonders auf den Nepal-

Himalaya-Park) widerlegen ein öffentliches Interesse zusätzlich. 

 

Wir bitten deshalb um eine detailierte Erläuterung, auf welcher Basis der 

Beschluss des Regionalen Planungsverbandes zustande gekommen ist. 
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Offene Fragen und Sachverhalte 

 

Wir bitten um Beantwortung und Klärung der folgenden Fragen … 

 

• Wie würde die Wasserversorgung sichergestellt? 

 

• Wie würde die Stromversorgung erfolgen? Mittels 

Dieselaggregaten oder Festanschluss? 

 

• Wie würde das Fäkalien- Abwasser beseitigt? 

 

• Würde die Fahrstraße zur R 42 staubbindend und permanent bewässert? 

 

• Wie würde das Gelände nachts beleuchtet? 

 

• Würde das Gelände außerhalb der Betriebszeiten videoüberwacht? 

 

• Wer kommt für den Wertverlust der Immobilien auf? 

 

• Wie wirkt sich eine Entscheidung des Petitionsausschusses für Umwelt 

und Verbraucherfragen auf das geplante Projekt aus? 

 

• Wo befindet sich der zweite vorgeschriebene Rettungsweg? 

 

• Wer führt die 2 x täglich geplanten kleinen Auflagersprengungen an den 

großen Felsblöcken durch? 

 

• Warum wurde gerade jetzt Ende April 2021 die Durchforstung des 

gesamten Rauhenberg-Areals von T & T durchgeführt? 

 

• Wer haftet für gesundheitliche Schäden, die durch das Vorhaben 

entstehen würden? 
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Zusammenfassung der gestellten Anträge 

 

• Antrag auf ein Beweissicherungsverfahren für den Gebäudezustand 

 

• Antrag auf Neubewertung der Naherholungsfunktion, Freizeit und des 

Tourismus 

 

• Antrag für ein aktuelles qualifiziertes Artenschutzgutachten über 

mindestens 2 Vegetationsperioden 

 

• Antrag auf eine Neubewertung der Waldbrandgefahr 

 

• Antrag auf radiologische Untersuchung und Neubewertung des 

Rauhenberg-Granits 

 

• Antrag auf wissenschaftliche Klärung, ab welcher Dosis Quarzfeinstaub 

absolut ungefährlich für die Anwohner ist 

 

• Antrag auf radiologische und gammaspektroskopische Untersuchung auf 

„zwischengelagerten“ Tschernobyl Fallout Cäsium 137 

 

• Antrag auf Ensembleschutz wegen der kulturhistorischen Bedeutung des 

Thiergartens 

 

• Antrag auf Neuprüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 (7) 

BnatSchG 

 

• Antrag auf Neubewertung des geplanten Steinbruchs im   

Wassereinzugsgebiet III b der Gemeinde Wiesent 

 

• Antrag auf Würdigung des durch die Unterschriftenaktion belegten 

allgemeinen öffentlichen Interesses zum Erhalt des Thiergartens 

 

• Antrag auf ein Gegengutachten über die Notwendigkeit des geplanten 

Steinbruches 

 

• Antrag auf ein lokales Windgutachten über 2 Jahre zur Feststellung der 

tatsächlichen Windverhältnisse vor Ort 

 

• Wir beantragen die Ablehnung des geplanten Steinbruches im 

Landschaftsschutzgebiet Forstmühler Forst 
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 Fazit 
 

Folgender Grund spricht für das Vorhaben … 

• der privatwirtschaftliche Gewinn 

 

Folgende Gründe sprechen gegen das Vorhaben … 

• unabsehbare gesundheitliche Risiken für die Anwohner 

• massive Schäden an Flora und Fauna 

• massive Auswirkungen auf den Tourismus und die Naherholung 

• massive Auswirkungen auf weltweite soziale Projekte 

• wirtschaftliche Überflüssigkeit aufgrund bestehender Abbaugebiete 

• das allgemeine öffentliche Interesse überwiegt für die Ruhe und 

Naherholungsfunktion  

• Rein touristisches Gebiet nördlich bei den Donauhängen 

• Kein aktiver Granit-Steinbruch von Regensburg bis Straubing im  

Landschaftsbild des Vorwaldes 

 

Die vom Antragsteller beigebrachten Gutachten und auch behördlichen 

Stellungnahmen zeigen bei einer genaueren Analyse, dass diese selbst mit den 

genannten Gefahren und Problemen rechnen oder diese in keiner Weise definitiv 

ausschließen können. Aufgrund der massiven Auswirkungen auf die Umwelt, 

Menschen und Tiere und einem nicht vorhandenen Gemeinnutzen sind wir der 

Meinung, dass das Vorhaben in seiner Gänze ablehnbar ist. 

 

Wir weisen zusätzlich auf die offene Petition vom 12.12.2017 beim Ausschuss 

für Umwelt und Verbraucherfragen des Bayerischen Landtages hin, welche bis 

jetzt nicht abschließend behandelt wurde. Hieraus können sich weitreichende 

Folgen ergeben. 

 

Im Weiteren schließen wir uns als Bürgerinitiative und Vertreter von 11.275 

Unterzeichnern der Unterschriftenaktion den Argumenten in der Einwendung 

der Gemeinde Wiesent vollumfänglich an und bringen diese hiermit vor. 

 

Es wird sich fügen. 
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Anlagen 

 

• Fünf Ausführungen der vorliegenden BI – Einwendung 

• Drei A4 - Ordner der gesammelten 11.275 Unterschriften 

• Ein A4 – Ordner mit Zeitungsartikeln zum Thema 


